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B. Amtliche Bekanntmachungen der 
Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Gemeinde Bördeland 
 
• Bekanntmachung der Gemeinde-

wahlleiterin für die Gemeinde Bör-
deland gemäß § 3 Abs. 1 Kommu-
nalwahlordnung Land Sachsen-
Anhalt (KWO-LSA) 

 
Zur Gemeindewahlleiterin wurde berufen: 
Frau Ursula Weck, Magdeburger Str. 3, 
39221 Bördeland OT Biere 
Stellvertreter: 
Herr Georg Skorsetz, Magdeburger Straße 
3, 39221 Bördeland, OT Biere 
 
 
• Sitzung des Gemeinderates vom 

17.01.2008 
 
Beschluss 01 – 01 / 2008 - Neuwahl der 
Gemeindevertretung und des hauptamtli-
chen Bürgermeisters gemäß KWG und 
KWO LSA/Berufung des Wahlleiters und 
seines Stellvertreters 
Der amtierende Gemeinderat (Geschäfts-
führende Ausschuss) beschließt gemäß § 
8a Abs. 2 Kommunalwahlgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KWG-LSA) vom 
27.02.2004 (GVBl. 
LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung 
eine verbundene Kommunalwahl durchzu-
führen. 
Gemäß § 74 Abs. 6 Satz 2 KWO LSA be-
ruft der Geschäftsführende Ausschuss  
Frau Ursula Weck als Wahlleiter 
Herrn Georg Skorsetz als stellv. Wahlleiter  
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Beschluss 02 – 01 / 2008 - Festlegung des 
Wahltages zur Wahl des hauptamtlichen 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin  
Der amtierende Gemeinderat (Geschäfts-
führender Ausschuss) der Gemeinde Bör-
deland beschließt gemäß § 5 Abs. 2 
Kommunalwahlgesetz (KWG v. 
27.02.2004 LSA GVBl. S. 92) in der der-
zeit geltenden Fassung, den Wahltag für 
die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters/der hauptamtlichen Bürgermeisterin 
auf den Tag festzulegen, den die Kommu-
nalaufsicht gemäß § 47 KWO als Tag für  
 

die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Bördeland bestimmt. 
Eine eventuell durchzuführende Stichwahl 
erfolgt 2 Wochen später. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Beschluss 03 – 01 / 2008 - Stellenaus-
schreibung zur Wahl des/der hauptamtli-
chen Bürgermeisters/in der Gemeinde 
Bördeland 

- abgesetzt 
 

Beschluss 04 – 01 / 2008 - Vertreter und 
Stellvertreter Verbandsversammlung 
Stadt-Umland 
Der amtierende Gemeinderat (Geschäfts-
führende Ausschuss) der Gemeinde Bör-
deland beschließt gemäß § 6 Abs. 1 und 2 
des Gesetzes zur Bildung von Stadt-
Umland-Verbänden Halle (Saale) und 
Magdeburg (Stadt-Umland-
Verbandsgesetz) vom 17.10.2007 die Ent-
sendung von 
Frau Ines Schlegelmilch als Vertreter in 
die Verbandsversammlung sowie 
Herrn Steffen Kaden als Stellvertreter für 
den Verhinderungsfall. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Beschluss 05 – 01 / 2008 - Beschluss über 
die Abwägung der Stellungnahmen zum 
Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 06  
„Jugend- und Freizeitpark mit Parkplatz“ 

- abgesetzt 
 

Beschluss 06 – 01 / 2008 - Satzungsbe-
schluss über den Bebauungsplan Nr. 06 
„Jugend- und Freizeitpark mit Parkplatz“ 

- abgesetzt 
 
Beschluss 07 – 01 / 2008 - Gründung des 
„Eigenbetriebes Schmutzwasser“ in der 
Einheitsgemeinde Bördeland 
1. Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 

Punkt 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der 
derzeit gültigen Fassung, beschließt 
der Gemeinderat die Errichtung des 
„Eigenbetriebes Schmutzwasser“  in 
der  Einheitsgemeinde Bördeland. 

2. Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 
Punkt 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in Ver-
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bindung mit § 4 Abs. 2 des Eigenbe-
triebsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (EigBG LSA) vom 24.03.1997 
(GVBl. LSA S. 446), in den derzeit gül-
tigen Fassungen, beschließt der Ge-
meinderat die Betriebssatzung. 

3. Auf der Grundlage des § 123 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der 
derzeit gültigen Fassung, beschließt 
der Gemeinderat die Analyse für die 
Errichtung des Eigenbetriebes (siehe 
Anlage 3). 

4. Auf der Grundlage des § 44 Abs. 9, 10 
der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der 
derzeit gültigen Fassung, beschließt 
der Gemeinderat zur ordnungsgemä-
ßen Übertragung der Pflichtaufgabe 
der Schmutzwasserbeseitigung vom 
Abwasserverband „Östliche Börde“ auf 
die Gemeinde Bördeland den Eintritt in 
die in der Anlage 1 genannten Rechte 
und Pflichten des Abwasserverbandes 
„Östliche Börde“ auf dem Wege der 
Einzelrechtsnachfolge aus diesen öf-
fentlich-rechtlichen und privatrechtli-
chen Rechtsverhältnissen, sowie die 
Übertragung des gesamten Vermö-
gens nebst der darauf lastenden Ver-
bindlichkeiten auf der Basis der 
Schlussbilanz des Verbandes zum 
Übernahmestichtag. 

Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Im Einzelnen sind folgende Rechte und 
Pflichten des Abwasserverbandes „Östli-
che Börde“ aus öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Rechtsverhältnissen 
nebst dem gesamten Vermögen ein-
schließlich der Verbindlichkeiten auf die 
Gemeinde Bördeland zu übertragen: 
1. das genehmigte Abwasserbeseiti-

gungskonzept des Abwasserverban-
des „Östliche Börde“ vom 30.06.2006, 
genehmigt am 08.05.2007 vom Land-
kreis Schönebeck, als Arbeitsgrundla-
ge der Aufgabenerfüllung der Pflicht-
aufgabe der Schmutzwasserbeseiti-
gung, 

2. die „Zweckvereinbarung zur gemein-
samen Aufgabenerfüllung der 
Schmutzwasserbeseitigung durch Be-
sorgung“ mit dem Abwasserzweckver-

band „Saalemündung“ vom 
20.07.2004, genehmigt am 06.08.2004 
vom Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt, öffentlich bekannt gemacht für 
den Abwasserverband „Östliche Bör-
de“ am 01.08.2004 im Amtsblatt für 
den Landkreis Schönebeck Nummer 
24, für den Abwasserzweckverband 
„Saalemündung“ am 26.07.2004 im 
Amtsblatt für den Landkreis Bernburg 
Nummer 737 und am 22.08.2004 im 
Amtsblatt für den Landkreis Schöne-
beck Nummer 34, 

3. der Personalübernahmevertrag vom 
21.07.2004 mit dem Abwasserzweck-
verband „Saalemündung“, 

4. die Gebührennachkalkulation 2003 bis 
2005 in Verbindung mit der Vorkalkula-
tion 2006 bis 2008 vom 05.12.2005, 
beschlossen in der Verbandsversamm-
lung unter BV 344-73/2005 am 
21.12.2005, 

5.  die Beitragskalkulation des Abwasser-
verbandes „Östliche Börde“ beschlos-
sen in der Verbandsversammlung un-
ter BV 143-33/99 am 20.12.1999 nebst 
des Nachweises der durchschnittlichen 
Grundstücksgröße, 

6. alle Prüfungsberichte nebst Jahresab-
schlussunterlagen, Nebenbuchhal-
tungsunterlagen und Belegen zu den 
kaufmännischen Jahresabschlüssen 
der Jahre 1997 mit der Eröffnungsbi-
lanz bis 2007 aus dem sich das ge-
samte Vermögen einschließlich der 
darauf lastenden Verbindlichkeiten er-
gibt, 

7. die Bestandsnachweise des Anlage-
vermögens der Anlagenbuchhaltung 
per 31.12.2007, 

8. der Einleitvertrag mit der Abwasser-
entsorgung Schönebeck GmbH vom 
11.09.1997, in der Gestalt des zweiten 
Nachtrages vom 
28.11.2002/16.12.2006 zur Abwasser-
reinigung in der Kläranlage Schöne-
beck, 

8. die vertragliche Vereinbarung mit der 
Stadt Schönebeck vom 11.09.1997 zur 
Abwasserabgabe und der Insolvenz-
fallregelung der AbS GmbH nebst der 
zusätzlichen vertraglichen Vereinba-
rung zur Finanzierung abwasserwirt-
schaftlicher Investitionen zwischen der 
Stadt Schönebeck, der Stadt Gom-
mern, dem Wasser- und Abwasser-
zweckverband „Bördekreis“ und dem 
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Abwasserverband „Östliche Börde“ 
vom 05.07.2005, 31.08.2005 und 
14.09.2005, 

9. die Stromlieferverträge mit der E.ON 
AVACON AG vom 27.06. 2007 / 
02.07.2007 zu den Pumpwerken und 
die die vorherigen Perioden betreffen-
den Verträge mit der E.ON AVACON 
AG bzw. der envia M AG vom 
17.10.2005 / 07.11.2005, 

10. die Lasten aus den Prüfungsverträgen 
mit der WIKOM AG zu den Jahresab-
schlüssen 2005 bis 2007, die vom zu-
ständigen Rechnungsprüfungsamt in 
Auftrag gegeben wurden, 

11. die Rechte und Pflichten aus den öf-
fentlich-rechtlichen Zuwendungsbe-
scheiden nach RZWAS zur Förderung 
wasserwirtschaftlicher Vorhaben, die 
der Abwasserverband „Östliche Börde“ 
erhalten hat, nachgehalten in den Jah-
resabschlüssen des Abwasserverban-
des „Östliche Börde“, 

12. den Teilentschuldungsvertrag mit dem 
Land Sachsen-Anhalt vom 28.11.2003 
/ 01.12.2003 in der Gestalt des 3. 
Nachtrages vom 18.10.2004 / 
28.10.2004, 

13. die bilanzierten Darlehen zum Stand 
31.12.2007 per Saldenbestätigung be-
zeichnet in den Schuldurkunden durch 
die Nummer 2645800034, 
26458000097, 2645800102, 
2645800111, 2645800127, 
2645800133 bei der Nord LB und 
6703805, 6705784 bei der Deutschen 
Kredit Bank (DKB) sowie die Darlehen 
bei der Kreditbank für Wiederaufbau 
(KfW) 9103486, 9103516, 1085856, 
1975512, 1975538, 1975465, 
1975312, 1975384, 2375628, 
4573490, 7302911, 4911366, 
6963902, 5597851, 3544857, 
9746434, 9069692, 4962327, 
6714657, 5341266, 9109538, 
7441735, 4708880, 5386753, 
5937593, 

14. das Geschäftskonto bei der Sparkasse 
Elbe-Saale, Kontonummer 330036157, 
Bankleitzahl 80055500 zum Stand 
31.12.2007 per Saldenbestätigung 
nebst der dazugehörigen Kassenkre-
ditvereinbarung vom 01.12.2005 in 
Höhe von 1.200.000,00 Euro, 

13. die Versicherungsverträge mit dem 
Kommunalen Schadensausgleich hin-
sichtlich der Haftpflichtversicherung 

und Aufwendungsersatz, der DBV 
Winterthur zur Maschinen- und Elekt-
ronikversicherung, der DARAG zur 
Bauleistungsversicherung, der Zürich 
Versicherung AG zur Sachversiche-
rung, der OKV zur Eigenschadensver-
sicherung und der D & O Versicherung 
zur spezialhaftrechtlichen Schutz und 
der Unfallkasse zur berufsgenossen-
schaftlichen Unfallversicherung, 

14. die für die Vorhaben Sanierung HPW 
Großmühlingen, Erweiterung der 
Druckrohrleitung Eggersdorf – Groß-
mühlingen, Gewährleistungsbefahrun-
gen und Instandhaltung geschlosse-
nen Planungs-, Dienstleistungs- und 
Bauverträge im Rahmen des Wirt-
schaftsplanes 2007, die sich in der 
Abwicklung befinden,  

15. die Ingenieurverträge mit dem Ingeni-
eurbüro Lässig zur Erstellung der Ka-
naldatenbank vom 10.01.2002 und 
02.09.2004,  

16. den Beratungsauftrag zur Abwicklung 
des Abwasserverbandes „Östliche 
Börde“ und ordnungsgemäßen Aufga-
benübertragung mit dem Rechtsanwalt 
Fenzel, 

17. den Vertrag zur Grünpflege der Pump-
stationen, 

18. den Liefervertrag für Flockungsmittel in 
den Pumpstationen mit der Fa. Steding 
GmbH, den Dienstleistungsvertrag zur 
dezentralen Entsorgung mit der Fa. 
Fäka Zeh, 

19. die Verträge mit der Deutschen Tele-
kom AG – T – online zum E-Mail-
Konto, der Standleitung zur Pump-
werksüberwachung, 

20. alle archivierungspflichtigen Unterla-
gen des Abwasserverbandes, die im 
Archiv des Abwasserzweckverbandes 
„Saalemündung“ aufbewahrt werden 
und zur Aufgabenerfüllung dauerhaft 
notwendig sind. 

 
Die S a t z u n g des „Eigenbetriebes 
Schmutzwasser“ der Gemeinde Bördeland 
wird nach Genehmigungserteilung durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde des Salz-
landkreises veröffentlicht. 
 
Beschluss 08 – 01 / 2008 - Benennung 
und Bestellung der Mitglieder des Be-
triebsausschusses für den Eigenbetrieb 
Schmutzwasser der Gemeinde Bördeland 
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Der Gemeinderat bestimmt auf der Grund-
lage des § 8 Abs.2 der Satzung des Ei-
genbetriebes Schmutzwasser der Ge-
meinde Bördeland folgende sieben Mit-
glieder und deren Stellvertreter sowie die 
Vorsitzende und dessen Stellvertreter für 
den Betriebsauschuss: 
 
 Mitglieder Stellvertreter 

 
Vorsitzende(r): 
 

Ines  
Schlegelmilch 
 

Steffen Kaden 

  (Ortsgemeinde 
Welsleben) 
 

 
Mitglieder: 
 
Ortsgemeinde Biere:  
  

Peter Buchwald 

Ortsgemeinde Eggersdorf: 
  

Klaus Ungewitter 

Ortsgemeinde Eickendorf: 
  

Bernd Nimmich  

Ortsgemeinde Großmühlin-
gen:   
 

Ute Möbius 

Ortsgemeinde Kleinmühlin-
gen:  
 

Walter Perniok  

Ortsgemeinde Welsleben 
  
 

Ekkehard Horrmann 
Steffen Kaden 

Ortsgemeinde Zens: 
  

Dr. Frank Ahrend  
 

 
Die Bestellung erfolgt befristet bis zur 
erstmaligen Wahl des Gemeinderates der 
Gemeinde Bördeland. Die Mitglieder blei-
ben bis zur Neubenennung nach der erst-
maligen Wahl des Gemeinderates der Ge-
meinde Bördeland im Amt. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Beschluss 09 – 01 / 2008 - Bestellung des 
Betriebsleiters für den Eigenbetrieb 
Schmutzwasser der Gemeinde Bördeland 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 des Ei-
genbetriebsgesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt (EigBG LSA) vom 24.03.1997 
(GVBl. LSA S. 446), in der derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Gemeinderat als 
Betriebsleiter für den Eigenbetrieb 
Schmutzwasser der Gemeinde Bördeland 

Herrn Thomas Thamm 

ehrenamtlich zu bestellen. Die Bestellung 
erfolgt befristet bis zur erstmaligen Wahl 
des Gemeinderates der Gemeinde Börde-
land. Er bleibt bis zur Neubenennung nach 
der erstmaligen Wahl des Gemeinderates 
der Gemeinde Bördeland im Amt. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Beschluss  10 – 01 / 2008Beschluss der 
Satzung der Gemeinde Bördeland  über 
die Beseitigung von Abwasser und den 
Anschluss von Grundstücken an die öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Abwasserbeseitigungssatzung) 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung 
der Gemeinde Bördeland über die Beseiti-
gung von Abwasser und den Anschluss 
von Grundstücken an die öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen (Abwasserbe-
seitigungssatzung). 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Beseitigung von Abwasser und den 
Anschluss von Grundstücken an die öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
gen 
(Abwasserbeseitigungssatzung) 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
I Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Allgemeine, öffentliche Einrichtun-

gen 
§ 2  Geltungsbereich 
§ 3  Begriffsbestimmungen 
§ 4  Umfang der öffentlichen Einrich-

tung 
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

für Schmutzwasser und Regen-
wasser 

§ 6  Anschlusszwang  
§ 7  Benutzungszwang  
§ 8 Ausnahme und Befreiung vom An-

schluss- und Benutzungszwang  
§ 9  Entwässerungsgenehmigung 
§ 10  Entwässerungsantrag 
§ 11  Einleitungsbedingungen 
 
II Besondere Bestimmungen für zentrale 
Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
§ 12  Grundstücksanschluss 
§ 13  Grundstücksentwässerungsanlage 
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§ 14  Überwachung der Grundstücks-
entwässerungsanlage 

§ 15  Sicherung gegen Rückstau 
 
III Besondere Bestimmungen für dezen-
trale Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
§ 16 Geltungsrecht 
§ 17  Bau, Betrieb und Überwachung 
§ 18  Einbringungsverbote 
§ 19  Entleerung 
 
IV Schlussbestimmungen 
 
§ 20  Maßnahmen an den öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen 
§ 21  Anzeigepflichten 
§ 22  Altanlagen 
§ 23  Befreiungen 
§ 24  Haftung 
§ 25  Zwangsmittel 
§ 26  Ordnungswidrigkeiten 
§ 27 Beiträge, Kostenerstattungen und 

Gebühren 
§ 28  Übergangsregelung 
§ 29  Hinweise 
§ 30  Inkrafttreten 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung und 
der §§ 150 und 151 des Wassergesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.04.2006 (GVBl. LSA S. 248) in der der-
zeit geltenden Fassung, wird nach Be-
schlussfassung des Gemeinderates der 
Gemeinde Bördeland vom 17.01.2008 und 
Anzeige bei der Kommunalaufsicht fol-
gende Satzung der Gemeinde Bördeland 
über die Beseitigung von Abwasser und 
den Anschluss von Grundstücken an die 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
erlassen: 
 

I Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Allgemeine  

öffentliche Einrichtungen 
 

(1)  Die Gemeinde Bördeland (nachfol-
gend Gemeinde genannt) betreibt 
nach Maßgabe dieser Satzung zur 
Beseitigung des in seinem Entsor-
gungsgebiet anfallenden Abwas-

sers eine rechtlich jeweils selb-
ständige Anlage 
a) zur zentralen Abwasserbeseiti-
gung (Schmutzwasser) 
b) zur dezentralen Abwasserbesei-
tigung (Fäkalienbeseitigung aus 
Kleinkläranlagen bzw. Abfuhr aus 
abflusslosen Sammelgruben)  
c) zur Ableitung von Nieder-
schlagswasser als öffentliche Ein-
richtung. 

(2)  Art, Größe, Lage, Umfang und 
sonstige technische Daten der öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen sowie den Zeitpunkt der 
Herstellung, Erweiterung, Verbes-
serung und Erneuerung bestimmt, 
im Rahmen der hierfür geltenden 
Gesetze und sonstigen rechtlichen 
Bestimmungen unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftlichkeit, die 
Gemeinde. 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Herstel-
lung, Ergänzung oder Betrieb öf-
fentlicher Entwässerungsanlagen 
überhaupt oder in bestimmter Wei-
se besteht nicht. 

(4)  Die Gemeinde kann die zentrale 
und dezentrale Abwasserbeseiti-
gung ganz oder teilweise durch 
Dritte vornehmen lassen. 

 
§ 2 

Geltungsbereich 
 

(1)  Die Bestimmungen dieser Satzun-
gen gelten nicht: 

  a) für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser, 
einschließlich Jauche und Gülle, 
das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutztem Boden 
aufgebracht zu werden, 

  b) für unverschmutztes Wasser aus 
Kühlanlagen, 
c) für Grund- und Drainagewasser. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 

(1)  Grundstück im Sinne dieser Sat-
zung ist grundsätzlich das Grund-
stück im bürgerlich-rechtlichen Sin-
ne. 

(2)  Abwasser im Sinne dieser Satzung 
ist das durch häuslichen, gewerbli-
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chen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Ei-
genschaften veränderte Wasser 
(Schmutzwasser).  

(3)  Abwasserbeseitigung im Sinne die-
ser Satzung umfasst das Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrie-
seln von Abwasser nebst Entsor-
gung des Klärschlamms sowie die 
Beseitigung des in Kleinkläranla-
gen anfallenden Schlamms und 
des in abflusslosen Gruben ge-
sammelten Abwassers. Die Ab-
wasserbeseitigung umfasst darüber 
hinaus die Ableitung von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen 
und die Ableitung von sonst in die 
Kanalisation gelangenden Was-
sers. 

(4)  Kanäle sind Mischwasserkanäle 
und Schmutzwasserkanäle, ein-
schließlich der Sonderbauwerke 
wie z. B. Rückhaltebecken, Fang-
becken, Stauraumkanäle. 
a)  Schmutzwasserkanäle die-
nen ausschließlich der Aufnahme 
und Ableitung von Schmutzwasser. 
b)  Mischwasserkanäle sind zur 
Aufnahme und Ableitung von Nie-
derschlags- und Schmutzwasser 
bestimmt. 
c)  Regenwasserkanäle sind 
zur Aufnahme von Niederschlags-
wasser bestimmt. 

(5)  Druckentwässerungsnetz / Druck-
entwässerungsleitungen: 
Druckentwässerungsnetze sind zu-
sammenhängende Leitungsnetze, 
in denen der Transport von Abwas-
ser einer Mehrzahl von Grundstü-
cken durch von Pumpen erzeugten 
Druck erfolgt. 

(6)  Zentrale Abwasserbehandlungsan-
lage ist eine Anlage zur Behand-
lung des in den Kanälen gesam-
melten Abwassers, einschließlich 
der Ableitung zum Gewässer. 

(7)  Dezentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlagen sind alle Ein-
richtungen für die Abfuhr und Be-
handlung von Abwasser aus ab-
flusslosen Sammelgruben und Fä-
kalschlamm aus Kleinkläranlagen 
außerhalb des zu entwässernden 
Grundstücks. 

(8) Grundstücksanschlüsse sind An-
schlusskanäle vom öffentlichen 
Hauptkanal einschließlich Überga-
beschacht auf dem Grundstück. Ist 
der Einbau des Übergabeschach-
tes auf dem Grundstück technisch 
nicht möglich, endet der An-
schlusskanal mit dem Übergabe-
schacht im öffentlichen Bereich an 
der Grundstücksgrenze. Bei 
Druckentwässerung besteht der 
Grundstücksanschluss aus der 
Druckrohrleitung von der öffentli-
chen Druckrohrleitung bis zur 
Grundstücksgrenze. 

(9)  Der Übergabeschacht ist die Über-
gabestelle für das Abwasser der 
Anschlussnehmer an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage. Er 
dient der Kontrolle, Wartung, Rei-
nigung und der Entnahme von Ab-
wasserproben.   

(10)  Messschacht ist eine Einrichtung 
für die Messung des Abwasser-
durchflusses. 

(11)  Grundstücksentwässerungsanla-
gen sind die Einrichtungen, die 
dem Ableiten bzw. Behandeln (z. 
B. Leitungen, Kläranlagen, Sam-
melgruben, Rückstausicherungen, 
Abscheideanlagen, Hebeanlagen, 
Sickeranlagen, Vorbehandlungsan-
lagen, Schächte) des Abwassers 
dienen. 

(12)  Anschlussberechtigte im Sinne die-
ser Satzung sind Grundstücksei-
gentümer und Erbbauberechtigte, 
sofern das Grundstück an eine öf-
fentliche Strasse, einen öffentlichen 
Weg oder öffentlichen Platz grenzt 
und der Kanal in der öffentlichen 
Strasse, dem öffentlichen Weg o-
der öffentlichen Platz betriebsfertig 
hergestellt ist. Die Gemeinde kann 
auch sonstigen dinglich Berechtig-
ten wie z. B. Nießbrauchern eine 
Anschlussberechtigung erteilen.  
Anschlussberechtigt ist auch der 
Grundstückseigentümer oder sons-
tig dinglich Berechtigte dessen 
Grundstück tatsächlich nicht an die 
öffentliche Strasse, einen öffentli-
chen Weg oder öffentlichen Platz 
grenzt, sobald ein gesichertes Lei-
tungsrecht vorliegt. Sind für ein 
Grundstück mehrere Anschlussbe-
rechtigte vorhanden, so treffen die 
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Rechte und Pflichten dieser Sat-
zung jeden Anschlussberechtigten 
in vollem Umfang. 

(13)  Soweit sich Vorschriften dieser 
Satzung auf den Grundstücksei-
gentümer beziehen, gelten die Re-
gelungen entsprechend auch für 
Erbbauberechtigte und solche Per-
sonen, die rechtmäßig die tatsäch-
liche Gewalt über eine bauliche An-
lage oder ein Grundstück ausüben. 

 
§ 4 

Umfang der öffentlichen  
Einrichtung 

 
(1)  Zu den zentralen öffentlichen Ab-

wasserbeseitigungsanlagen gehö-
ren das gesamte öffentliche Ent-
wässerungsnetz einschließlich aller 
technischen Einrichtungen wie 
1. Leitungsnetz, bestehend aus 
Kanälen für Schmutzwasser und 
Regenwasser (Trennsystem) bzw. 
nur Schmutz- und Regenwasser-
wasserkanäle bei modifiziertem 
Trennsystem oder Kanäle zur Auf-
nahme von Schmutz- und Regen-
wasser (Mischsystem), die Grund-
stücksanschlüsse, die Revisions-
schächte, die Revisionseinrichtun-
gen oder die Revisionsstücke so-
wie die Pumpstationen, Abwasser-
druckrohrleitungen und Rückhalte-
becken, Hauptleitungen des 
Druckentwässerungsnetzes; 
2. alle Einrichtungen zur Behand-
lung des Abwassers wie die Klär-
anlage und ähnliche Anlagen, die 
im Eigentum der Gemeinde stehen, 
und ferner die von Dritten herge-
stellten und unterhaltenen Anlagen, 
deren sich die Gemeinde bedient; 
3. Betriebsgrundstücke, -gebäude 
und -einrichtungen; 
4. Steuer- und Fernwirkanlagen 

(2)  Die zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen enden je-
weils hinter dem Übergabeschacht.  
Befindet sich der Übergabeschacht 
im öffentlichen Bereich bzw. ent-
wässert das Grundstück über eine 
Druckrohrleitung endet die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage 
an der Grundstücksgrenze.  

(3)  Zur dezentralen öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlage gehören 

alle Vorkehrungen und Einrichtun-
gen für die Abfuhr und Behandlung 
von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und Fäkalschlamm 
aus Kleinkläranlagen außerhalb 
des zu entwässernden Grund-
stücks. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht für 
Schmutzwasser und Regenwasser 

 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte kann 

den Anschluss seines Grundstü-
ckes an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage und das Einleiten der 
auf seinem Grundstück anfallenden 
Abwässer nach Maßgabe dieser 
Satzung verlangen. Das An-
schluss- und Benutzungsrecht gilt 
sowohl für Schmutzwasser als 
auch – mit den entsprechenden 
Einschränkungen – für Nieder-
schlagswasser. 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungs-
recht eines Grundstückes an eine 
bestehende Abwasserbeseiti-
gungsanlage kann versagt werden, 
wenn die Entwässerung wegen der 
Lage des Grundstückes oder sons-
tiger technischer und betrieblicher 
Gründe erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnah-
men und Kosten erfordert. 

(3)  Das Anschluss- und Benutzungs-
recht kann in den Fällen des Ab-
satzes 2 gewährt werden, sofern 
der Grundstückseigentümer sich 
verpflichtet, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängenden 
Mehrkosten zu tragen und auf Ver-
langen Sicherheit  leistet. 

 
§ 6 

Anschlusszwang 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte ist ver-

pflichtet, sein Grundstück nach 
Maßgabe dieser Satzung an eine 
öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage anzuschließen, sobald auf 
seinem Grundstück Abwasser auf 
Dauer anfällt. 

(2)  Dauernder Anfall von Abwasser ist 
anzunehmen, sobald das Grund-
stück mit Gebäuden für den dau-
ernden oder vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen oder für 
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gewerbliche oder industrielle Zwe-
cke bebaut ist oder mit der Bebau-
ung des Grundstücks begonnen 
wurde. 

(3)  Die Verpflichtung nach Abs. 1 rich-
tet sich auf den Anschluss an die 
zentrale Abwasserbeseitigungsan-
lage, soweit die öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen für das 
Grundstück betriebsbereit vorhan-
den sind, sonst auf den Anschluss 
des Grundstücks an die dezentrale 
Abwasserbeseitigungsanlage. 

(4)  Werden die öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlagen für das 
Grundstück nachträglich errichtet, 
ist der Anschlussberechtigte ver-
pflichtet sein Grundstück innerhalb 
von 2 Monaten nach Aufforderung 
zum Anschluss durch die Gemein-
de an die zentrale Abwasserbesei-
tigungsanlage anzuschließen.  

(5)  Kleinkläranlagen, Sammelgruben 
u. ä. sind mit Anschluss an die 
zentrale Abwasserbeseitigungsan-
lage außer Betrieb zu nehmen, zu 
leeren und zu reinigen, anderweitig 
zu nutzen oder zu beseitigen. 

(6)  Werden an einer Erschließungs-
strasse, in die später Entwässe-
rungskanäle eingebaut werden sol-
len, Neubauten errichtet, so sind 
auf Verlangen der Gemeinde alle 
Einrichtungen für den künftigen 
Anschluss an die zentrale Abwas-
serbeseitigungsanlage vorzuberei-
ten. Die Gemeinde liefert die hierfür 
notwendigen Angaben.  

(7)  Bei Neu- und Umbauten oder ver-
änderter Nutzung von Gebäuden 
muss der Anschluss vor der 
Gebrauchsabnahme der Neu- und 
Umbauten ausgeführt sein. Der 
Anschluss ist rechtzeitig bei der 
Gemeinde zu beantragen. 

(8)  Für den Aufgabenbereich der Nie-
derschlagswasserbeseitigung gilt, 
dass grundsätzlich der Eigentümer 
zum Ableiten des auf seinem 
Grundstück anfallenden Nieder-
schlagswassers verpflichtet ist (§ 
151 Abs. 3 Ziffer 1 WG-LSA). Die 
Gemeinde ist allerdings dann auf-
gabenpflichtig, soweit ein gesam-
meltes Fortleiten aus Gründen der 
Allgemeinheit erforderlich ist, um 
die Beeinträchtigung wasserwirt-

schaftlicher Belange zu vermeiden. 
Der Anschluss- und Benutzungs-
zwang für die öffentlichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlagen 
beschränkt sich auf die in § 151 
Abs. 3 WG-LSA benannten Tatbe-
stände. 

 
§ 7 

Benutzungszwang 
 

Wenn und soweit ein Grundstück an eine 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen ist, ist der Anschlussbe-
rechtigte verpflichtet, alles anfallende Ab-
wasser - sofern nicht eine Einleitungsbe-
schränkung nach § 11 vorliegt - der öffent-
lichen Abwasserbeseitigungsanlage zuzu-
führen. 
 

§ 8 
Ausnahme und Befreiung vom 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1)  Die Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang kann auf Antrag, 
soweit den öffentlichen Belangen 
nichts entgegensteht, ganz oder 
teilweise ausgesprochen werden, 
wenn 
a) der Anschluss eines Grundstü-
ckes an eine öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage  dem An-
schlussberechtigten unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls unzumutbar  
und 
b) die Gemeinde von der Möglich-
keit der Selbstbefreiung gemäß 
§ 151 Abs. 5 WG-LSA Gebrauch 
gemacht hat (Festlegungen in einer 
gesonderten Satzung). 
Der Antrag ist schriftlich innerhalb 
eines Monats nach der Aufforde-
rung zum Anschluss bei der Ge-
meinde zu stellen. 

(2)  Die Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang kann unter Be-
dingungen und Auflagen sowie un-
ter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs oder auf eine bestimmte 
Zeit ausgesprochen werden. 

(3)  Wird die Befreiung ausgesprochen, 
besteht für das Grundstück 
schmutzwasserseitig die Verpflich-
tung zum Bau, Betrieb und Nut-
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zung einer dezentralen Abwasser-
beseitigungsanlage. 

 
§ 9 

Entwässerungsgenehmigung 
 

(1)  Die Gemeinde erteilt nach den Be-
stimmungen dieser Satzung eine 
Genehmigung zum Anschluss an 
die jeweilige öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage und deren Be-
nutzung (Entwässerungsgenehmi-
gung). Änderungen der Grund-
stücksentwässerungsanlage, der 
der Entwässerungsgenehmigung 
zugrunde liegenden Abwasserver-
hältnisse oder des Anschlusses an 
die Abwasserbeseitigungsanlagen 
bedürfen ebenfalls einer Entwässe-
rungsgenehmigung. 

(2)  Entwässerungsgenehmigungen 
sind vom Anschlussberechtigten 
schriftlich zu beantragen (Entwäs-
serungsantrag). 

(3)  Die Gemeinde entscheidet, ob und 
in welcher Weise das Grundstück 
anzuschließen ist. Er kann Unter-
suchungen der Abwasserbeschaf-
fenheit sowie Begutachtungen der 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen durch Sachverständige verlan-
gen, sofern das zur Entscheidung 
über den Entwässerungsantrag er-
forderlich erscheint. Die Kosten hat 
der Anschlussberechtigte zu tra-
gen. 

(4)  Die Genehmigung wird ungeachtet 
privater Rechte erteilt und lässt 
diese unberührt. Sie gilt auch für 
und gegen die Rechtsnachfolger 
des Anschlussberechtigten. Sie er-
setzt nicht Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen, die für den Bau oder 
Betrieb der Grundstücksentwässe-
rungsanlage nach anderen Rechts-
vorschriften erforderlich sein soll-
ten. 

(5)  Die Gemeinde kann - abweichend 
von den Einleitungsbedingungen 
des § 11 – die Genehmigung unter 
Bedingungen und Auflagen sowie 
unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
oder der nachträglichen Einschrän-
kung oder Änderung erteilen. 

(6)  Die Gemeinde kann dem An-
schlussberechtigtem die Selbst-
überwachung seiner Grundstücks-

entwässerungsanlage sowie die 
Verpflichtung zur Vorlage der Un-
tersuchungsergebnisse auferlegen. 
Sie kann ferner anordnen, dass der 
Anschlussberechtigte eine regel-
mäßige Überwachung durch die 
Gemeinde zu dulden hat. 

(7)  Vor der Erteilung der Entwässe-
rungsgenehmigung darf mit der 
Herstellung oder der Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
nur begonnen werden, wenn und 
soweit die Gemeinde ihr Einver-
ständnis erteilt hat. 

(8)  Die Genehmigung erlischt, wenn 
nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach ihrer Erteilung mit der Herstel-
lung oder Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage be-
gonnen oder wenn die Ausführung 
zwei Jahre unterbrochen worden 
ist. Die Frist kann auf Antrag um 
jeweils höchstens zwei Jahre ver-
längert werden. 

 
§ 10 

Entwässerungsantrag 
 

(1) Der Entwässerungsantrag ist bei 
der Gemeinde einzureichen 
a) einen Monat nach schriftli-
cher Aufforderung zur Antragstel-
lung durch die Gemeinde bei der 
abwasserseitigen Erschließung des 
Straßenzuges 
b) zeitgleich mit dem Antrag 
auf Baugenehmigung, wenn die 
Entwässerungsgenehmigung we-
gen eines genehmigungspflichtigen 
Bauvorhabens erforderlich wird 
c) zwei Monate vor geplanten 
Beginn bei allen anderen abwas-
serrelevanten Vorhaben des An-
schlussberechtigten. 

(2)  Mit dem Entwässerungsantrag sind 
alle für die Beurteilung des Vorha-
bens und Bearbeitung des Antra-
ges erforderlichen Unterlagen in 
einfacher Ausfertigung einzurei-
chen. 

(3)  Der Antrag für den Anschluss an 
eine zentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage hat zu enthalten: 

 
1. Erläuterungsbericht mit 

- einer Beschreibung des Vorha-
bens und seiner Nutzung, bei 
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Wohnbebauung insbesondere An-
zahl der Wohneinheiten und Be-
wohner  
- Verbleib des Regenwassers (Ver-
sickerung, Speicherung, Ableitung, 
Nutzung als Brauchwasser) 

2. Beschreibung des gewerblichen Betrie-
bes, dessen Abwasser eingeleitet werden 
soll, nach Art und Umfang der Produktion 
und der Anzahl der Beschäftigten sowie 
des voraussichtlich anfallenden Abwas-
sers nach Menge und Beschaffenheit, 
3. bei Grundstücksentwässerungsanlagen 
mit Vorbehandlungsanlagen Angaben ü-
ber 
 - Menge und Beschaffenheit des 

Abwassers 
 - Funktionsbeschreibung der Vor-

behandlungsanlage 
- Behandlung und Verbleib von an-
fallenden Rück ständen (z. B. 
Schlämme,   Feststoffe, Leichtstof-
fe) 
- Anfallstelle des Abwassers im Be-
trieb, 

4. einen mit Nordpfeil versehenen Lage-
plan des anzuschließenden Grundstückes 
im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit fol-
genden Angaben: 

- Ort, Strasse, Hausnummer, Flur 
und Flurstück 
- Gebäude und befestigte Flächen 
- Grundstücks- und Eigentums-
grenzen 
- Lage der Grundstücksleitungen 
und Übergabeschächte 
- Gewässer, soweit vorhanden oder 
geplant 
- in der Nähe der Abwasserleitun-
gen vorhandener Baumbestand, 

5. Die Einschätzung der Vollgeschossan-
zahl. 
(4)  Der Antrag für den Anschluss an 

die dezentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage hat zu enthalten: 
1. Angaben über Art und Bemes-
sung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, 
2. einen mit Nordpfeil versehenen 
Lageplan des anzuschließenden 
Grundstücks im Maßstab nicht 
kleiner als 1:500 mit folgenden An-
gaben: 
- Ort, Strasse, Hausnummer, Flur 
und Flurstück 

 - vorhandene und geplante bauli-
che Anlagen auf dem Grundstück 

 - Lage der Kleinkläranlage bzw. 
Sammelgrube 

 - Lage der Entwässerungsleitungen 
außerhalb des Gebäudes mit 
Schächten, 

 - Anfahr- und Entleerungsmöglich-
keit für das  Entsorgungsfahrzeug. 

(5)  Die Gemeinde kann weitere Unter-
lagen fordern, wenn dies zur Beur-
teilung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage erforderlich ist. 

(6)  Schmutzwasserleitungen sind mit 
ausgezogenen, Niederschlagswas-
serleitungen mit gestrichelten Li-
nien und Mischwasserleitungen 
strichpunktiert darzustellen. Später 
auszuführende Leitungen sind zu 
punktieren. Dabei sind vorhandene 
Anlagen schwarz, neue Anlagen rot 
und abzubrechende Anlagen gelb 
kenntlich zu machen. Die für Prü-
fungsvermerke bestimmte grüne 
Farbe darf nicht verwendet werden. 

 
§ 11 

Einleitungsbedingungen 
 

(1)  Für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen gel-
ten die in Abs. 2 – 14 geregelten 
Einleitungsbedingungen. Wenn ei-
ne Einleitung nach der Indirektein-
leiterverordnung genehmigt wird, 
treten die in dieser Genehmigung 
bestimmten Werte an die Stelle der 
in den nachfolgenden Absätzen 
festgelegten Einleitungsbedingun-
gen, wenn die Werte niedriger sind. 
Eine aufgrund der Indirekteinleiter-
verordnung erteilte Einleitungsge-
nehmigung ersetzt für ihren Gel-
tungsumfang die Entwässerungs-
genehmigung nach dieser Satzung 
nicht. 

(2)  Alle Abwässer dürfen nur über die 
Grundstücksentwässerungsanlage 
eingeleitet werden. 

(3)  In den nach dem Trennverfahren 
entwässerten Gebieten darf Nie-
derschlagswasser, Grund- oder 
Dränwasser sowie unbelastetes 
Kühlwasser nur in den Nieder-
schlagswasserkanal, Schmutzwas-
ser nur in den Schmutzwasserka-
nal eingeleitet werden. 
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(4)  In die öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen dürfen solche Stof-
fe nicht eingeleitet werden, die 
- die Kanalisation verstopfen oder 
zu Ablagerungen führen, 
- giftige, übelriechende oder explo-
sive Dämpfe oder Gase bilden, 
- Bau- und Werkstoffe in stärkerem 
Masse angreifen, 
- die Abwasserreinigung oder die 
Schlammbeseitigung erschweren, 
- wegen der Besorgnis einer Giftig-
keit, Langlebigkeit, Anreicherungs-
fähigkeit oder einer krebserzeu-
genden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als 
gefährlich zu bewerten sind, 
- durch die Abwasserbeseitigungs-
anlage (Klärwerk) nicht beseitigt 
werden können und pflanzen-, tier-, 
luft- oder gewässerschädigend 
sind, 
- das in öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen tätige Personal 
gesundheitlich beeinträchtigen. 
Hierzu gehören insbesondere fol-
gende Stoffe: 
- Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, 
Küchenabfälle, Treber, Hefe, Bors-
ten, Lederreste; 
- Fasern, Kunststoffe, Textilien, 
grobes Papier, Kehricht, Kaffee-
satz, Katzenstreu, Silagesickersaft, 
Latices, Abfälle aus Tierkörperver-
wertung, Schlamm u.ä. (diese Stof-
fe dürfen auch in zerkleinertem Zu-
stand nicht eingeleitet werden); 
- Kunstharz, Lacke, Latexreste, 
Zement, Kalkhydrat, Gipsbinder, 
Mörtel, flüssige und später erhär-
tende Abfälle sowie Bitumen und 
Teer und deren Emulsionen; 
- Jauche, Gülle, Mist, Silagesicker-
saft, Blut, Futterreste aus der Tier-
haltung; 
- Kaltreiniger, die chlorierte Koh-
lenwasserstoffe enthalten oder die 
die Ölabscheidung verhindern; 
- Benzin, Heizöl und Schmieröl ein-
schließlich des durch diese Stoffe 
verunreinigten Waschwassers, so-
weit nicht in Leichtflüssigkeitsab-
scheidern vorbehandelt; tierische 
und pflanzliche Öle und Fette ein-
schließlich des durch diese Stoffe 
verunreinigten Waschwassers, so-

weit nicht in Fettabscheidern vor-
behandelt; 
- Säuren und Laugen (zulässiger 
pH-Bereich 6,5 -10), chlorierte Koh-
lenwasserstoffe, Phosgen, Schwe-
felwasserstoff; Blausäure und 
Stickstoffwasserstoffsäure sowie 
deren Salze; Carbide, die Acetylen 
bilden; ausgesprochen toxische 
Stoffe. 
- fototechnische Abwässer, wie Fi-
xierbäder, ferricyanhaltige Bleich-
bäder, Entwicklerbäder, Ammoni-
aklösungen, Pestizide, Arzneimittel, 
infektiöse Stoffe und gentechnisch 
verändertes Material; 
- Kondensate aus Brennwertkes-
seln für Gasfeuerung mit einer 
Nennwärmebelastung ab25 kW; 
Analog Ölfeuerungen und Diesel-
motoren für Heizöl EL bei einer 
Nennwärmebelastung ab25 kW; 
- Schlämme aus Neutralisations-, 
Entgiftungs- und sonstigen Abwas-
serbehandlungsanlagen; 
- Abwässer aus der Oberflächen-
behandlung von Außenflächen 
baulicher Anlagen (Fassadenreini-
gung); 
- Abwässer aus der Brandscha-
denssanierung; 
- Reinigungs- und Desinfektions-
mittel sowie Spül- und Waschmittel, 
die zu unverhältnismäßig hoher 
Schaumbildung führen. 
Falls Stoffe dieser Art in stark ver-
dünnter Form anfallen und dabei 
die in Abs. 7 genannten Einlei-
tungswerte nicht überschritten wer-
den, gilt das Einleitungsverbot 
nicht; das Verdünnungs- und Ver-
mischungsverbot nach Abs. 10 
bleibt von dieser Regelung unbe-
rührt. 

(5)  Abwasser mit radioaktiven Inhalts-
stoffen darf nur eingeleitet werden, 
wenn es der Verordnung über den 
Schutz vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen (Strahlenschutzver-
ordnung – StrlSchV -) in der Neu-
fassung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I 
S. 1321 ff.) - insbesondere § 46 
Abs. 4 - entspricht. 

(6)  Gentechnisch neukombinierte Nuk-
leinsäuren sind vor der Einleitung 
in die zentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage vollständig zu inakti-
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vieren. Für diese Vorbehandlung ist 
ein Gutachten nach § 9 Abs. 3 vor-
zulegen. 

(7)  Abwässer - insbesondere aus In-
dustrie - und Gewerbebetrieben 
oder vergleichbaren Einrichtungen 
(z. B. Krankenhäuser) - dürfen, ab-
gesehen von den übrigen Begren-
zungen des Benutzungsrechts, nur 
eingeleitet werden, wenn sie in der 
Stichprobe folgende Einleitungs-
werte nicht überschreiten: 

1. Allgemeine Parameter 
a) Temperatur 35o Celsius (DIN 
38404 - C 4) 
b) pH-Wert wenigstens 6,5(DIN  
38404 - C 5) höchstens 10,0 
c) absetzbare Stoffe nach 0,5 
Std.(DIN 38409 - H 9-2) Absetzzeit 
- biologisch nicht abbaubar 1,0 ml/l 
- biologisch abbaubar         10,0 ml/l 
- bei toxischen Metallhydroxiden
0,3 ml/l 
d) Chemischer Sauerstoffbedarf 
CSB  1.000 mg/l 
e) Biochemischer Sauerstoffbedarf 
BSB5 500 mg/l 

2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe (u.a. 
verseifbare Öle, Fette) 

a) direkt abscheidbar (DIN 38409 - 
H 19) 100 mg/l 
b) soweit Menge und Art des Ab-
wassers bei Bemessung nach DIN 
4040 zu Abscheideranlagen über 
Nenngröße 10 (> NG 10) führen: 
gesamt (DIN 38409 - H 17)   250 
mg/l 

3. Kohlenwasserstoffe 
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 - 
H 19) 50 mg/l 
DIN 1999 Teil 1 – 6 (Abscheider für 
Leichtflüssigkeiten) beachten. Bei 
den in der Praxis häufig festzustel-
lenden Zulaufkonzentrationen und 
richtiger Dimensionierung ist der 
Wert von 50 mg/l bei ordnungsge-
mäßem Betrieb erreichbar. 
b) soweit eine über die Abschei-
dung von Leichtflüssigkeiten hi-
nausgehende Entfernung von Koh-
lenwasserstoffen erforderlich ist: 
gesamt (DIN 38409 – H 18) 20,0 
mg/l 
a) adsorbierbare organische Halo-
genverbindungen (AOX) (DIN 
38409 - H 14)   1,0 mg/l 
 

4. Organische Stoffe 
a) LHKW, gesamt (DIN EN ISO 
10301) 
(Summe leichtflüchtige halogenier-
te Kohlenwasserstoffe), z. B. Trich-
lorethen, Tetrachlorethen, Trichlo-
rethan, Dichlormethan, Tetrachlor-
methan,  
gerechnet als Chlor (CL) 0,5 mg/l 
b) LHKW, je Einzelstoff (DIN EN 
ISO 10301)  0,1 mg/l 
c) Benzol (DIN 38407 – F 9)   0,005 
mg/l 
d) Toluol (DIN 38407 – F 9)  0,05 
mg/l 
e) Xylol (DIN 38407 – F 9) 0,06 
mg/l 
f) Ethylbenzol (DIN 38407 – F 9) 
0,05 mg/l 
g) Phenol (DIN 38409 – H 16-2) 
0,05 mg/l 
h) Styrol (DIN 38407 – F 9)  0,06 
mg/l 
i) BTX (DIN 38407 – F 9)  0,1 
mg/l (Summe Aromaten Benzol, 
Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Phenol 
und Styrol) 
j) PAK EPA-Verfahren mit HPLC 
0,05 mg/l 
(Polycyclische aromatische Kohlen- 
wasserstoffe) (DIN 38407 – F 8) 

5. Organische halogenfreie Lösemittel 
Mit Wasser ganz oder teilweise 
mischbar und biologisch abbaubar 
(DIN 38407 - F 9): Entsprechend 
spezieller Festlegung, jedoch 
Richtwert auf keinen Fall größer, 
als er der Löslichkeit entspricht o-
der als 5 g/l 

6. Anorganische Stoffe (gelöst und unge-
löst) 

a) Antimon (DIN EN ISO 11885) 
(Sb)   0,5 mg/l 
b) Arsen (DIN EN ISO 11969) (As) 

   0,1 mg/l 
c) Barium (DIN EN ISO 11885) 
(Ba)   2,0 mg/l 
d) Blei (DIN 38406 – E 6-2) (Pb) 

   1,0 mg/l 
e) Cadmium (DIN EN ISO 5961) 
(Cd)   0,1 mg/l 
f) Chrom 6 wertig (DIN 38405 – D 
24) (Cr-Vl)  0,2 mg/l 
g) Chrom, gesamt (DIN EN ISO 
11885) (Cr)  1,0 mg/l 
h) Cobalt (DIN EN ISO 11885) (Co) 

   2,0 mg/l 
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i) Kupfer (DIN EN ISO 11885) (Cu) 
   1,0 mg/l 

j) Nickel (DIN EN ISO 11885) (Ni) 
   1,0 mg/l 

k) Quecksilber (DIN EN 1483) (Hg) 
   0,05 mg/l 

l) Selen (DIN 38405 – D 23-2) (Se) 
   1,0 mg/l 

m) Silber (DIN EN ISO 11885) (Ag) 
   0,5 mg/l 

n) Zink (DIN EN ISO 11885) (Zn)
   5,0 mg/l 

o) Zinn (DIN EN ISO 11885) (Sn) 
   1,0 mg/l 

p) Aluminium (Al) und Eisen (Fe) 
(DIN EN ISO 11885) keine Begren-
zung, soweit keine Schwierigkeiten 
bei der Abwasserbehandlung und – 
reinigung auftreten. 

7. Anorganische Stoffe (gelöst) 
a) Cyanid, leicht freisetzbar (DIN 
38405 – D 13-2) (CN) 1 mg/l 
b) Cyanid, gesamt (DIN 38405 – D 
13-1) (CN)   20 mg/l 
c) Fluorid (DIN 38405 – D 4-2) (F) 

    50 mg/l 
d) Phosphorverbindungen (DIN EN 
ISO 11885) (P)  15 mg/l 
e) Stickstoff aus Ammonium und 
Ammoniak (NH4-N + NH3-N)  
80 mg/l < 5000 EW 
(DIN EN ISO 11732)   
200 mg/l > 5000 EW 
f) Stickstoff aus Nitrit, falls 
größere Frachten anfallen (N02-N) 

 10 mg/l (DIN EN 26777) 
g) Sulfat (DIN EN ISO 10304-2) 
(SO4)    600 mg/l 
h) Sulfid (DIN 38405 – D 27) (S) 

 2 mg/l 
8. Weitere organische Stoffe 

a) wasserdampfflüchtige, 
halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 

    100 mg/l 
(DIN 38409 - H 16-2 und 
DIN 38409 - H 16-3) 
b) Farbstoffe nur in einer so niedri-
gen 
(DIN 38404 - C 1-1 und DIN 38404 
- C 1-2)  
Konzentration, dass der Vorfluter 
nach Einleitung des Ablaufs einer 
mechanisch-biologischen Kläranla-
ge visuell nicht mehr 
gefärbt erscheint. 
9. Spontan sauerstoffverbrauchen-
de Stoffe zum Beispiel Natriumsul-

fit, Eisen (-II) –  Sulfat, Thio-
sulfat) gemäss Deut schen Ein-
heitsverfahren zur Wasser-, Ab-
wasser- und Schlammuntersu-
chung „Bestimmung der spontanen 
Sauerstoffzehrung (G 24)“ 17. Lie-
ferung; 1986 (DIN 38408 – G 24) 
  100 mg/l 

10. Für vorstehend nicht aufgeführte Stof-
fe werden die Einleitungswerte im Be-
darfsfalle festgesetzt, wenn dies von der 
Menge oder der Beschaffenheit des einzu-
leitenden Abwassers her erforderlich ist, 
um eine ordnungsgemäße Abwasserbe-
seitigung sicherzustellen. 
(8)  Die vorstehend genannten Grenz-

werte beziehen sich auf das Ab-
wasser unmittelbar im Ablauf der 
Abwasseranfallstelle. Sofern dort 
eine Messung aus technischen 
Gründen nicht erfolgen kann, muss 
die Probenahmemöglichkeit vom 
Anschlussberechtigten so geschaf-
fen werden, dass eine Abwasser-
probe vor einem Vermischen die-
ses Abwassers mit Abwässern aus 
anderen Bereichen ohne einen das 
übliche Maß übersteigenden Auf-
wand von der Gemeinde durchge-
führt werden kann. 

(9)  Bei der Einleitung von Schmutz-
wasser von gewerblich oder indus-
triell genutzten Grundstücken oder 
von anderem nicht häuslichen 
Schmutzwasser in öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlagen ist eine 
qualifizierte Stichprobe vorzuse-
hen. Sie umfasst mindestens fünf 
Stichproben, die - in einem Zeit-
raum von höchstens zwei Stunden 
im Abstand von nicht weniger als 
zwei Minuten entnommen - ge-
mischt werden. Bei den Parame-
tern Temperatur und ph-Wert gilt 
davon abweichend die einfache 
Stichprobe. Dabei sind die in dieser 
Satzung oder in der Einleitungsge-
nehmigung genannten Grenzwerte 
einzuhalten. Der Grenzwert gilt 
auch dann als eingehalten, wenn 
die Ergebnisse der jeweils letzten 
fünf im Rahmen der Überwachung 
durch die Gemeinde durchgeführ-
ten Überprüfungen in vier Fällen 
diesen Wert nicht überschreiten 
und kein Ergebnis den Wert um 
mehr als 100 % übersteigt. Über-
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prüfungen, die länger als zwei Jah-
re zurückliegen, bleiben unberück-
sichtigt. 
Die zur Ermittlung der physikali-
schen und chemischen Beschaf-
fenheit der Abwässer notwendigen 
Untersuchungen sind nach den 
Deutschen Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung in der je-
weils gültigen Fassung und den in 
dieser Satzung genannten entspre-
chenden DIN-Normen des Fach-
normausschusses Wasserwesen 
im Deutschen Institut für Normung 
e. V., Berlin, auszuführen. 

(10)  Abwasser darf in die zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen nur dann eingeleitet wer-
den, wenn die vorgeschriebenen 
Grenzwerte dieser Satzung ein-
gehalten werden. Soweit die Ge-
meinde höhere Einleitungsgrenz-
werte genehmigt, ist für dieses Ab-
wasser eine Starkverschmutzerge-
bühr gemäß zentraler Abwasser-
gebührensatzung zu entrichten. Die 
Einleitgrenzwerte gelten für das 
Abwasser, nach dem es eine even-
tuell notwendige Abwasserbehand-
lungsanlage durchlaufen hat. Es ist 
unzulässig, Abwasser zu verdün-
nen oder Abwasserteilströme in-
nerbetrieblich zu vermischen um 
Einleitungsgrenzwerte einzuhalten 

(11)  Höhere Einleitwerte gemäß Absatz  
 zweiter Absatz werden lediglich für 

- Chemischen Sauerstoffbedarf 
(CSB) 

- Biochemischer Sauerstoffbe-
darf (BSB5) 

zugelassen. 
Niedrigere als die aufgeführten Ein-
leitungswerte und Frachtenbegren-
zungen können im Einzelfall fest-
gesetzt und die Einhaltung der ge-
ringeren Einleitungswerte kann an-
geordnet werden, soweit dies nach 
den Umständen des Falles gebo-
ten erscheint, um eine Gefährdung 
der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen oder der bei den An-
lagen beschäftigten Personen, die 
Beeinträchtigung der Benutzbarkeit 
der Anlagen oder eine Erschwe-
rung der Abwasserbehandlung so-
wie der landwirtschaftlichen Klär-

schlammverwertung zu verhüten. 
Das Einleiten oder Einbringen von 
Stoffen, die die geringeren Einlei-
tungswerte überschreiten, fällt im 
Geltungsbereich der Anordnung 
unter das Einleitungsverbot nach 
Abs. 7. 
Die Starkverschmutzergebühr ist 
als Schmutzwassergebühr grund-
sätzlich dann zu entrichten, wenn 
die mittlere Konzentration des 
nachstehenden Abwasserinhalts-
stoffes den folgenden Schwellen-
wert übersteigt. 
- CSB (chemischer Sauerstoffbe-
darf)   1.000 mg/l 

(12)  Ist damit zu rechnen, dass das an-
fallende Schmutzwasser nicht den 
Anforderungen gemäss den vor-
stehenden Regelungen entspricht, 
so sind geeignete Vorbehand-
lungsanlagen zu erstellen und ge-
eignete Rückhaltungsmaßnahmen 
zu ergreifen. Der Anschlussberech-
tigte ist verpflichtet, Vorbehand-
lungsanlagen so zu planen, zu 
betreiben, zu überwachen und zu 
unterhalten, dass die Schädlichkeit 
und Menge des Abwassers unter 
Beachtung und Anwendung der 
allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik so gering wie 
möglich gehalten wird. Die Ge-
meinde kann verlangen, dass eine 
Person bestimmt und der Gemein-
de schriftlich benannt wird, die für 
die Bedienung der Vorbehand-
lungsanlagen verantwortlich ist. 
Der Betreiber solcher Anlagen hat 
durch Eigenkontrolle zu gewähr-
leisten, dass die Einleitungswerte 
gemäss den vorstehenden Einlei-
tungsbedingungen für Abwasser 
eingehalten werden. Über die Ei-
genkontrolle ist ein Betriebstage-
buch zu führen. Die Eigenkontrol-
len sind entsprechend der in Abs. 8 
und 9 für die behördliche Überwa-
chung genannten Festlegungen 
hinsichtlich Art, Häufigkeit, Bewer-
tung und Durchführung vorzuneh-
men. Eine behördlich durchgeführ-
te Kontrolle ersetzt die Eigenkon-
trolle nicht. Sobald ein Überschrei-
ten der Einleitungswerte oder ein 
sonstiger Verstoß gegen die Einlei-
tungsbedingungen festgestellt wird, 
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hat der Anschlussberechtigte oder 
der Betreiber der Anlage die Ge-
meinde unverzüglich zu unterrich-
ten. 

(13)  Werden von dem Grundstück Stof-
fe oder Abwässer im Sinne der 
Abs. 4 bis 7 unzulässigerweise in 
die öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen eingeleitet, ist die 
Gemeinde berechtigt, auf Kosten 
des Anschlussberechtigtes die da-
durch entstehenden Schäden in 
der Abwasserbeseitigungsanlage 
zu beseitigen, Untersuchungen und 
Messungen des Abwassers vorzu-
nehmen und selbsttätige Messge-
räte mit den dafür erforderlichen 
Kontrollschächten einbauen zu las-
sen.  

 
II Besondere Bestimmungen für zentra-

le Abwasserbeseitigungsanlagen 
 

§ 12 
Grundstücksanschluss 

 
(1)  Jedes Grundstück muss einen ei-

genen, unmittelbaren Anschluss an 
die jeweilige öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage haben. Auf An-
trag können weitere Grundstücks-
anschlüsse zugelassen werden. 
Die Lage und lichte Weite des An-
schlusskanals und die Anordnung 
des Übergabeschachtes auf dem 
zu entwässernden Grundstück be-
stimmt die Gemeinde. Ist der Ein-
bau des Übergabeschachtes auf 
dem Grundstück technisch nicht 
möglich, endet der Anschlusskanal 
mit Übergabeschacht im öffentli-
chen Bereich an der Grundstücks-
grenze. Auch in diesem Fall wird 
die Anordnung des Übergabe-
schachtes von der Gemeinde be-
stimmt. 

(2)  Die Gemeinde kann auch für unbe-
baute Grundstücke einen Grund-
stücksanschluss errichten. 

(3)  Die Gemeinde kann ausnahmswei-
se den Anschluss mehrerer 
Grundstücke an einen gemeinsa-
men Anschlusskanal zulassen. 
Diese Ausnahme setzt voraus, 
dass die beteiligten Anschlussbe-
rechtigten die Verlegung, Unterhal-
tung und Benutzung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen auf 
dem jeweils fremden Grundstück 
durch Eintragung einer Baulast o-
der einer Dienstbarkeit gesichert 
haben. 

(4)  Die Gemeinde lässt die Grund-
stücksanschlüsse für die Schmutz-, 
Regen- und Mischwasserbeseiti-
gung (Anschlusskanal vom Haupt-
sammler bis einschließlich Überga-
beschacht bzw. Druckrohrleitung 
von der öffentlichen Druckrohrlei-
tung bis zur Grundstücksgrenze) 
herstellen. 

(5)  Ergeben sich bei der Ausführung 
des Grundstücksanschlusses un-
vorhersehbare Schwierigkeiten, die 
auch ein Abweichen von dem ge-
nehmigten Plan erfordern können, 
so hat der Anschlussberechtigte 
den dadurch für die Anpassung 
seiner Grundstücksentwässe-
rungsanlage entstehenden Auf-
wand zu tragen. Der Anschlussbe-
rechtigte kann keine Ansprüche 
geltend machen für Nachteile, Er-
schwernisse und Aufwand, die 
durch solche Änderungen des 
Grundstücksanschlusses beim Bau 
und beim Betrieb der Grundstücks-
entwässerungsanlage entstehen. 

(6)  Die Gemeinde hat den Grund-
stücksanschluss zu unterhalten 
und bei Verstopfung zu reinigen. 
Die Kosten trägt der Anschlussbe-
rechtigte, wenn die Reinigung und 
die Unterhaltung durch sein Ver-
schulden erforderlich geworden 
sind. 

(7)  Der Anschlussberechtigte darf den 
Grundstücksanschluss nicht verän-
dern oder verändern lassen. 

 
§ 13 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1)  Die Entwässerungsanlage auf dem 
anzuschließenden Grundstück ist 
vom Anschlussberechtigten nach 
den jeweils geltenden Regeln der 
Technik, insbesondere gem. DIN 
EN 12 056, DIN 1986-100 und DIN 
EN 752 und nach den Bestimmun-
gen dieser Satzung auf eigene 
Kosten zu errichten und zu betrei-
ben.  
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(2)  Ist für das Ableiten des Abwassers 
ein ausreichendes natürliches Ge-
fälle nach DIN 1986 nicht vorhan-
den oder besteht Rückstaugefahr, 
die durch eine Rückstausicherung 
o. ä. nicht sicher beseitigt werden 
kann, so muss der Anschlussbe-
rechtigte auf seine Kosten eine 
Abwasserhebeanlage einbauen. 
Der Anschlussberechtigte ist für die 
Planung, den Bau, Betrieb und die 
Unterhaltung der Hebeanlage ein-
schließlich einer eventuell erforder-
lichen Abwasserdruckleitung auf 
seinem Grundstück uneinge-
schränkt verantwortlich. 

(3) Die Gemeinde kann in begründeten 
Fällen verlangen, dass zusätzlich 
zum Übergabeschacht ein Mess- 
oder Probenahmeschacht zu 
erstellen ist. Bestandteil der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
sind auch etwa erforderliche oder 
vorhandene Vorbehandlungs- und 
Speicheranlagen. 

(4)  Die Herstellung und Verfüllung von 
Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu 
erfolgen. 

(5)  Die Grundstücksentwässerungsan-
lage darf erst nach ihrer Abnahme 
durch die Gemeinde in Betrieb ge-
nommen werden. Bis zur Abnahme 
einschl. der Dichtigkeitsprüfung 
gem. DIN 4033 dürfen Rohrgräben 
nicht verfüllt werden. Über das Prü-
fungsergebnis wird ein Abnahme-
protokoll ausgefertigt, soweit das 
Prüfungsergebnis die Inbetrieb-
nahme der Anlage erlaubt. Werden 
bei der Abnahme Mängel festge-
stellt, so sind diese innerhalb einer 
zu stellenden Frist zu beseitigen. 
Die Abnahme befreit den An-
schlussberechtigten nicht von sei-
ner Haftung für den ordnungsge-
mäßen Zustand der Grundstücks-
entwässerungsanlage. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsan-
lage ist stets in einem einwandfrei-
en und betriebsfähigen Zustand zu 
erhalten. Werden Mängel festge-
stellt, so kann die Gemeinde for-
dern, dass die Grundstücksent-
wässerungsanlage auf Kosten des 
Anschlussberechtigten in den vor-
schriftsmäßigen Zustand gebracht 
wird. 

(7)  Entsprechen vorhandene Grund-
stücksentwässerungsanlagen ein-
schließlich etwaiger Vorbehand-
lungsanlagen nicht oder nicht mehr 
den jeweils geltenden Bestimmun-
gen im Sinne des Abs. 1, so hat sie 
der Anschlussberechtigte auf Ver-
langen der Gemeinde auf eigene 
Kosten entsprechend anzupassen. 
Für die Anpassung ist dem An-
schlussberechtigten eine ange-
messene Frist einzuräumen. 
Der Anschlussberechtigte ist zur 
Anpassung auch dann verpflichtet, 
wenn Änderungen an der öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsanlage 
das erforderlich machen. Die An-
passungsmaßnahmen bedürfen 
der Genehmigung durch die Ge-
meinde. Die §§ 9 und 10 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(8)  Führt die Gemeinde aus techni-
schen oder wirtschaftlichen Grün-
den die Entwässerung mittels 
Druckrohrleitung durch, hat der 
Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten eine für die Entwässerung 
ausreichend bemessene Druck-
pumpe sowie Pumpenschacht, 
Schaltanlage und zugehörige An-
schlussleitung bis an die Grund-
stücksgrenze herzustellen, zu 
betreiben, instand zu halten und 
ggf. zu erneuern. Bei einem 
Schmutzwasseranschluss mittels 
Druckentwässerung ist ein Pum-
penschacht mit einer lichten Weite 
von mind. 80 cm zu errichten. Das 
Material des Schachtes ist nach 
dem Belastungsgrad zu wählen. 
Die Abdeckung muss unbelüftet 
sein und einen Durchmesser von 
mind. 60 cm aufweisen. Die Trag-
kraft der Abdeckung richtet sich 
nach dem Belastungsgrad. Zur An-
hebung des Druckes ist eine Pum-
pe mit Schneidvorrichtung, 
Rückflussverhinderer, Absperr-
schieber und Vakuumbrecher ein-
zubauen. Die Förderhöhe der 
Pumpe wird von der Gemeinde 
vorgegeben. Die Lage des Pum-
penschachtes auf dem Gelände 
kann frei gewählt werden. 
Für eine fachgerechte Wartung 
nach den Angaben des Herstellers 
ist zu sorgen. 
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§ 14 
Überwachung der  

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1)  Der Gemeinde oder ihrem Beauf-
tragten ist zur Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage oder 
zur Beseitigung von Störungen so-
fort und ungehindert Zutritt zu die-
ser Anlage, zu den Abwasservor-
behandlungsanlagen und zu den 
Abwasseranfallstellen zu gewäh-
ren. Sie sind berechtigt, notwendi-
ge Maßnahmen anzuordnen, ins-
besondere das eingeleitete oder 
einzuleitende Abwasser zu über-
prüfen und Proben zu entnehmen. 

(2) Alle Teile der Grundstücksentwäs-
serungsanlage, insbesondere Vor-
behandlungsanlagen, Revisions-
schächte, Hebeanlagen,  Rück-
stauverschlüsse sowie Abwasser-
behandlungsanlagen müssen zu-
gänglich sein. 

(3) Der Anschlussberechtigte ist ver-
pflichtet, alle zur Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
geforderten Auskünfte zu erteilen. 

 
§ 15 

Sicherung gegen Rückstau 
 

(1)  Rückstauebene ist die Straßen-
oberfläche vor dem anzuschlie-
ßenden Grundstück. 

(2)  Das unter der Rückstauebene an-
fallende Schmutzwasser ist dem öf-
fentlichen Kanal rückstaufrei über 
eine automatisch arbeitende Ab-
wasserhebeanlage zuzuführen. 
Abweichend davon kann eine Ab-
leitung unter Verwendung eines 
Rückstauverschlusses erfolgen, 
wenn 
- ein natürliches Gefälle vorhan-

den ist, 
- die Räume, von denen 

Schmutzwasser abgeleitet wird, 
in Bereichen untergeordneter 
Nutzung liegen, 

-  (bei fäkalienhaltigem Abwasser 
aus Klosett- und Urinalanlagen) der 
Benutzerkreis der Anlagen klein ist 
(wie z. B. bei Einfamilienhäusern, 
auch mit Einliegerwohnung) und 
dem Benutzerkreis ein WC ober-

halb der Rückstauebene zur Verfü-
gung steht, 
- (bei fäkalienfreiem Abwasser) im 
Falle eines Rückstaus auf die Be-
nutzung der Ablaufstellen verzich-
tet werden kann. 
 

Besondere Bestimmungen für dezentra-
le Abwasserbeseitgungsanlagen 

 
§ 16 

Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde nimmt nach dieser Satzung 
im Entsorgungsgebiet die Abfuhr ein-
schließlich Beseitigung des Schmutzwas-
sers aus abflusslosen Sammelgruben und 
des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen 
vor. 
 

§ 17 
Bau, Betrieb und Überwachung 

 
(1)  Die Grundstücksentwässerungsan-

lagen (abflusslose Sammelgruben, 
Kleinkläranlagen) sind vom An-
schlussberechtigten gem. DIN 
1986 und DIN 4261 („Kleinkläran-
lagen, Anwendung, Bemessung, 
Ausführung und Betrieb") zu errich-
ten und zu betreiben. 

(2)  Die Grundstücksentwässerungsan-
lagen sind so anzulegen, dass das 
Entsorgungsfahrzeug ungehindert 
an- und abfahren und die Grund-
stücksentwässerungsanlage ohne 
weiteres entleert werden kann. 

(3)  Für die Überwachung gilt § 14 
sinngemäß. 

 
§ 18 

Einbringungsverbote 
 

Für dezentrale Anlagen gelten die Einlei-
tungsbedingungen gemäß § 11. 
 

§ 19 
Entleerung 

 
(1)  Die abflusslosen Sammelgruben 

und Kleinkläranlagen werden von 
der Gemeinde oder ihrem Beauf-
tragten regelmäßig entleert bzw. 
entschlammt. Zu diesem Zweck ist 
der Gemeinde oder ihrem Beauf-
tragten ungehindert Zutritt zu ge-
währen. Das anfallende Abwasser 
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bzw. der anfallende Fäkalschlamm 
werden einer Behandlungsanlage 
zugeführt. 

(2)  Im Einzelnen gilt für die Entlee-
rungshäufigkeit: 
1.  Abflusslose Sammelgruben 

werden bei Bedarf geleert. 
Der Anschlussberechtigte 
ist verpflichtet, rechtzeitig – 
mindestens 5 Werktage 
vorher – bei der Gemeinde 
oder ihrem Beauftragten die 
Notwendigkeit einer Gru-
benentleerung anzuzeigen. 

2.  Kleinkläranlagen werden 
bei Bedarf entschlammt, 
wobei nach Tourenplan 
Mehrkammer Absetzgruben 
in der Regel mindestens 
einmal jährlich und Mehr-
kammer-Ausfaulgruben 
nach DIN 4261 in der Regel 
mindestens in zweijährigem 
Abstand entschlammt wer-
den. 

(3)  Die Gemeinde oder ihre Beauftrag-
ten geben die Entsorgungstermine 
bekannt. Die Bekanntgabe kann öf-
fentlich geschehen. Der An-
schlussberechtigte ist verpflichtet, 
alle Vorkehrungen zu treffen, damit 
die Entsorgung zum festgesetzten 
Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
Schlussbestimmungen 

 
§ 20 

Maßnahmen an den öffentlichen  
Abwasserbeseitigungsanlagen 

 
Einrichtungen öffentlicher Abwasserbesei-
tigungsanlagen dürfen nur von Vertretern 
oder Beauftragten der Gemeinde oder mit 
Zustimmung der Gemeinde betreten wer-
den. Eingriffe an öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen sind unzulässig. 
 

§ 21 
Anzeigepflichten 

 
(1)  Entfallen für ein Grundstück die 

Voraussetzungen des Anschluss-
zwanges (§ 6  Abs. 1), so hat der 
Anschlussberechtigte dies unver-
züglich der Gemeinde mitzuteilen. 

(2)  Gelangen gefährliche oder schädli-
che Stoffe in eine der öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen, so 
ist die Gemeinde unverzüglich zu 
unterrichten 

(3)  Der Anschlussberechtigte hat Be-
triebsstörungen oder Mängel am 
Grundstücksanschluss unverzüg-
lich der Gemeinde mitzuteilen. 

(4)  Wechselt das Eigentum an einem 
Grundstück, so hat der bisherige 
Eigentümer die Rechtsänderung 
unverzüglich der Gemeinde schrift-
lich mitzuteilen. In gleicher Weise 
ist auch der neue Eigentümer ver-
pflichtet. 

(5)  Wenn Art und Menge des Abwas-
sers sich erheblich ändern (z. B. 
bei Produktionsumstellungen), so 
hat der Anschlussberechtigte dies 
unverzüglich der Gemeinde mitzu-
teilen. 

 
§ 22 

Altanlagen 
 

(1)  Anlagen, die vor dem Anschluss an 
eine öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage der Beseitigung des 
auf dem Grundstück anfallenden 
Abwassers dienten und die nicht 
als Bestandteil der angeschlosse-
nen Grundstücksentwässerungsan-
lage genehmigt sind, hat der An-
schlussberechtigte innerhalb von 
zwei Monaten nach Aufforderung 
zum Anschluss an die zentrale Ab-
wasserbeseitigungsanlage auf sei-
ne Kosten so herzurichten, dass 
sie für die Aufnahme oder Ablei-
tung von Abwasser nicht mehr be-
nutzt werden können. 

(2)  Ist ein Grundstück nicht mehr zu 
entwässern, schließt die Gemeinde 
den Anschluss auf Kosten des An-
schlussberechtigten. 

 
§ 23 

Befreiungen 
 

(1)  Die Gemeinde kann von den Be-
stimmungen in §§ 9 ff. - soweit sie 
keine Ausnahmen vorsehen - Be-
freiung erteilen, wenn die Durch-
führung dieser Bestimmungen im 
Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde 
und die Befreiung mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist. 
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(2)  Die Befreiung kann unter Bedin-
gungen und Auflagen sowie befris-
tet erteilt werden. Sie steht unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs. 

 
§ 24 

Haftung 
 

(1)  Für Schäden, die durch satzungs-
widrige Benutzung oder satzungs-
widriges Handeln entstehen, haftet 
der Verursacher. Dies gilt insbe-
sondere, wenn entgegen dieser 
Satzung schädliche Abwässer oder 
sonstige Stoffe in die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen ein-
geleitet werden. Ferner hat der 
Verursacher die Gemeinde von al-
len Ersatzansprüchen freizustellen, 
die Dritte in diesem Zusammen-
hang gegen die Gemeinde geltend 
machen. 

(2)  Wer entgegen § 22 unbefugt Ein-
richtungen von Abwasserbeseiti-
gungsanlagen betritt oder Eingriffe 
an ihnen vornimmt, haftet für ent-
stehende Schäden. 

(3)  Der Anschlussberechtigte haftet 
außerdem für alle Schäden und 
Nachteile, die der Gemeinde durch 
den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage, 
ihr vorschriftswidriges Benutzen 
und ihr nicht sachgemäßes Bedie-
nen entstehen. 

(4)  Wer durch Nichtbeachtung der 
Einleitungsbedingungen dieser 
Satzung die Erhöhung der Abwas-
serabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) 
verursacht, hat der Gemeinde den 
erhöhten Betrag der Abwasserab-
gabe zu erstatten. 

(5)  Mehrere Verursacher haften als 
Gesamtschuldner. 

(6)  Bei Überschwemmungsschäden 
als Folge von 
1.  Rückstau in der öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanla-
ge, z. B. bei Hochwasser, 
Wolkenbrüchen, Frostschä-
den oder Schneeschmelze; 

2.  Betriebsstörungen, z. B. bei 
Ausfall eines Pumpwerkes; 

3.  Behinderungen des Ab-
wasserabflusses, z. B. bei 

Kanalbruch oder Verstop-
fung; 

4.  zeitweiliger Stillegung der 
öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlage, z. B. bei 
Reinigungsarbeiten im 
Straßenkanal oder Ausfüh-
rung von Anschlussarbei-
ten; hat der Anschlussbe-
rechtigte einen Anspruch 
auf Schadenersatz nur, so-
weit die eingetretenen 
Schäden von der Gemeinde 
schuldhaft verursacht wor-
den sind. 

(7)  Wenn bei der dezentralen Entsor-
gung trotz erfolgter Anmeldung zur 
Entleerung oder Entschlammung 
infolge höherer Gewalt, Streik, Be-
triebsstörungen oder betriebsnot-
wendiger anderer Arbeiten die Ent-
sorgung erst verspätet durchge-
führt werden kann oder einge-
schränkt bzw. unterbrochen wer-
den muss, hat der Anschlussbe-
rechtigte keinen Anspruch auf Er-
satz eventuell dadurch bedingter 
Schäden. 

 
§ 25 

Zwangsmittel 
 

(1)  Für den Fall, dass die Vorschriften 
dieser Satzung nicht befolgt wer-
den oder gegen sie verstoßen wird, 
kann nach § 71 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 
(GVBl. LSA S. 710), in der zurzeit 
gültigen Fassung, in Verbindung 
mit den §§ 53 bis 59 des Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt in der Bekanntmachung 
vom 23.09. 2003 (GVBl. LSA S. 
214) ein Zwangsgeld bis zu EURO 
500.000 angedroht und festgesetzt 
werden. Dieses Zwangsmittel kann 
wiederholt werden, bis die verletzte 
Vorschrift dieser Satzung befolgt 
wird. 

(2)  Die zu erzwingende Handlung kann 
nach vorheriger Androhung im We-
ge der Ersatzvornahme auf Kosten 
des Pflichtigen durchgesetzt wer-
den. 



 

 

 

81 

(3)  Das Zwangsgeld und die Kosten 
der Ersatzvornahme werden im 
Verwaltungszwangsverfahren ein-
gezogen. 

 
§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 
Abs. 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen 
1. § 6 Abs. 1 sein Grundstück nicht 
rechtzeitig an die öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen an-
schließen lässt; 
2. § 7 das bei ihm anfallende Ab-
wasser nicht oder nicht vollständig 
in die öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen ableitet; 
3. dem nach § 9 genehmigten Ent-
wässerungsantrag die Anlage aus-
führt;  
4. § 10 den Anschluss seines 
Grundstücks an die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen o-
der die Änderung der Entwässe-
rungsgenehmigung nicht beantragt; 
5. den Einleitungsbedingungen in 
§§ 11und 18 die öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlagen be-
nutzt; 
6. § 13 Abs. 5 die Grundstücksent-
wässerungsanlage oder auch Teile 
hiervon vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt oder Rohrgräben vor der 
Abnahme verfüllt; 
7. § 13 Abs. 6 die Entwässerungs-
anlage seines Grundstücks nicht 
ordnungsgemäß betreibt; 
8. § 14 Beauftragten der Gemeinde 
nicht ungehindert Zutritt zu allen 
Teilen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage gewährt; 
9. § 19 Abs. 1 die Entleerung be-
hindert; 
10. § 19 Abs. 2 die Anzeige der 
notwendigen Grubenentleerung un-
terlässt; 
11. § 19 Abs. 3 verhindert, dass die 
Entsorgung zum festgesetzten 
Zeitpunkt erfolgen kann; 
12. § 20 die öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage betritt oder 
sonstige Maßnahmen an ihr vor-
nimmt; 

13. § 21 seine Anzeigepflichten 
nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro 
geahndet werden. 

 
§ 27 

Beiträge, Kostenerstattungen 
und Gebühren 

 
(1)  Für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 
zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen werden Beiträ-
ge, für die Herstellung von Grund-
stücksanschlüssen werden Kos-
tenerstattungsbeiträge und für die 
Benutzung der zentralen und de-
zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen werden Benut-
zungsgebühren nach besonderen 
Rechtsvorschriften erhoben. 

(2)  Für die Genehmigung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen wer-
den Verwaltungskosten nach der 
Verwaltungskostensatzung erho-
ben. 

 
§ 28 

Übergangsregelung 
 

(1)  Die vor Inkrafttreten der Satzung 
eingeleiteten Genehmigungsver-
fahren werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt. 

(2)  Soweit mit dem Inkrafttreten dieser 
Satzung die Anschlussvorausset-
zungen gegeben sind und das 
Grundstück noch nicht an eine öf-
fentliche Abwasserbeseitigungsan-
lage angeschlossen ist, ist der 
Entwässerungsantrag gem. § 10 
dieser Satzung spätestens zwei 
Monate nach ihrem Inkrafttreten 
einzureichen. 

 
§ 29 

Hinweise 
 

Die Deutschen Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung i.d.F. der 26. Lieferung 1992 
(Verlag: Chemie GmbH, Weinheim) und 
die DIN-Normblätter (erschienen in der 
Beuth -Vertrieb GmbH, Berlin und Köln), 
auf die in dieser Satzung Bezug genom-
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men wird, sind bei der Gemeinde archiv-
mäßig gesichert hinterlegt. 
 

§ 30 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung  in Kraft. 
 
Biere, den 17.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch          (Siegel) 
Amtierende Bürgermeisterin  
Gemeinde Bördeland 
 
Beschluss 11 – 01 / 2008 - Beschluss der 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die zent-
rale Schmutzwasserentsorgung (zentrale 
Schmutzwassergebührensatzung) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Börde-
land beschließt die Satzung der Gemeinde 
Bördeland über die Erhebung von Gebüh-
ren für die zentrale Schmutzwasserent-
sorgung. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die 
zentrale Schmutzwasserentsorgung 
(zentrale Schmutzwassergebührensat-
zung) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Präambel 
§ 1 Allgemeines   
§ 2  Grundsatz  
§ 3 Gebührenmaßstäbe   
§ 4  Gebührensätze   
§ 5 Gebührenschuldner  
§ 6   Entstehung und Beendigung der 

Gebührenpflicht 
§ 7  Erhebungszeitraum  
§ 8  Festsetzung und Fälligkeit   
§ 9  Auskunfts- und Duldungspflicht  
§ 10  Anzeigepflicht   
§ 11  Datenverarbeitung  
§ 12  Ordnungswidrigkeiten   
§ 13  Inkrafttreten  
 

Präambel 
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 und 91 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fas-

sung und der §§ 2 und 5 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996  (GVBL. 
LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fas-
sung, wird nach Beschlussfassung des 
Gemeinderates vom 17.01.2008 und An-
zeige bei der Kommunalaufsicht folgende 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die zent-
rale Schmutzwasserentsorgung erlassen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Gemeinde Bördeland (nachfol-

gend Gemeinde genannt) betreibt 
Kanalisations- und Abwasserreini-
gungsanlagen (öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlagen)  
1.  zur zentralen Schmutzwas-

serentsorgung im Gemein-
degebiet; als jeweils selb-
ständige öffentliche Einrich-
tung.  

Die Abwasserbeseitigung erfolgt 
nach Maßgabe der Satzung über 
die Beseitigung von Abwasser und 
den Anschluss von Grundstücken 
an die öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen (Abwasserbeseiti-
gungssatzung).  

(2)  Die Gemeinde erhebt nach Maß-
gabe dieser Satzung Gebühren für 
die Inanspruchnahme der öffentli-
chen Einrichtungen gemäß Abs. 
(1).   

 
§ 2 

Grundsatz 
 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
werden Abwassergebühren für die 
Grundstücke erhoben, die an diese öffent-
lichen Abwasserbeseitigungsanlagen an-
geschlossen sind oder in diese entwäs-
sern. 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
Die Gebühr wird für die Beseitigung von 
Abwasser berechnet, getrennt nach 
Grundgebühr und Mengengebühr. 
I. Die Mengengebühr für die Schmutzwas-
serentsorgung wird nach der Abwasser-
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menge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt.  Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ 
Abwasser.   
(1) Als in die öffentliche Schmutzwas-

seranlage gelangt gelten   
 1.  die dem Grundstück aus öf-

fentlichen oder privaten 
Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Was-
serzähler ermittelte Was-
sermenge, 

 2.  die auf dem Grundstück 
gewonnene und dem 
Grundstück sonst zugeführ-
te Wassermenge,   

 3. die tatsächlich eingeleitete 
Abwassermenge bei Beste-
hen einer Abwassermen-
genmesseinrichtung.  

(2)  Hat ein Wasserzähler oder eine Ab-
wassermengenmesseinrichtung 
nicht richtig oder überhaupt nicht 
angezeigt, so wird die Wasser- bzw. 
Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des 
Verbrauchs bzw. der Einleitungs-
menge des Vorjahres und unter Be-
rücksichtigung der begründeten An-
gaben des Gebührenpflichtigen ge-
schätzt.   

(3)  Die Wassermengen nach Abs. 1 Nr. 
2 hat der Gebührenpflichtige der 
Gemeinde für den abgelaufenen Er-
hebungszeitraum innerhalb der fol-
genden zwei Monate anzuzeigen. 
Sie sind durch Wasserzähler nach-
zuweisen, die der Gebührenpflichti-
ge auf seine Kosten einbauen muss. 
Die Wassermesser müssen den Be-
stimmungen des Eichgesetzes ent-
sprechen. Der Gebührenpflichtige 
hat den ordnungsgemäßen Umgang 
mit dem Wasserzähler und dessen 
ordnungsgemäße und frostsichere 
Unterbringung zu sichern. Die Ge-
meinde ist berechtigt, die Wasser-
mengen zu schätzen, wenn diese 
auf andere Weise nicht ermittelt 
werden können. Die Grundlage für 
die Schätzung bildet der durch-
schnittliche Wasserverbrauch des 
Vorjahres im Entsorgungsgebiet der 
Gemeinde je Person. 

(4)   Wassermengen, die nachweislich 
nicht in die öffentliche Abwasserbe-
seitigungsanlage gelangt sind, wer-

den auf Antrag abgesetzt. Der An-
trag ist nach Ablauf des Kalender-
jahres innerhalb von zwei Monaten 
unter Angabe der Anzahl der im 
Grundstück gemeldeten Personen 
bei der Gemeinde einzureichen. Für 
den Nachweis gilt Abs. 3 Satz 2 bis 
5 sinngemäß. Die Gemeinde kann 
vom Antragsteller, wenn eine ein-
deutige Messung durch Wasserzäh-
ler nicht möglich ist, ein Gutachten 
anfordern, wenn der Antragsteller 
die Kosten trägt. Zuviel erhobene 
Gebühren sind zu verrechnen oder 
zu erstatten. 
Wassermengen, die zum Füllen von 
Schwimmbecken genutzt werden, 
gelten auf Antrag gem. Absatz 4 als 
abzugsfähig, wenn der Beckeninhalt 
<= 5 m³ ist. Bei Beckeninhalten zwi-
schen > 5 m³ < 20 m³ ist zusätzlich 
zum Antrag nachzuweisen, dass ei-
ne schadlose Beseitigung des 
Swimmingpoolwassers keiner was-
serrechtlichen Erlaubnis bedarf. 
Die Erstfüllung von Feuerlöschtei-
chen ist absetzbar. 
II. Kostenerstattungen für sonstige 
erbrachte Leistungen im Bereich der 
Abwasserentsorgung bemessen 
sich nach dem Kostenaufwand auf 
der Grundlage einer Kalkulation.  
 

§ 4 
Gebührensätze 

 
(1)  Die Mengengebühr beträgt bei der   

1. zentralen Schmutzwasserent-
sorgung 4,84 Euro / m³. 

(2)  In der Gebühr gemäß Abs. (1) 
Punkt 1. ist die an das Land Sach-
sen-Anhalt zu entrichtende Abwas-
serabgabe enthalten. 

(3)  Zusätzlich zur Mengengebühr ge-
mäß Abs. (1) Punkt 1. wird eine 
Grundgebühr in Höhe von jährlich 
96,00 Euro je wirtschaftliche Ein-
heit erhoben. 

(4)  Die wirtschaftlichen Einheiten (WE) 
werden wie folgt ermittelt: 

 Wohnhausbereich (nach 
Wohnungseigentumsgesetz) 

  - Einfamilienhaus 1 WE 
  - Zweifamilienhaus 2 WE 

Mehrfamilienhaus je Wohnungs-
einheit 1 WE 
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Wochenendhäuser, Bungalow und 
ähnliche   1 WE 
Entgegen dem Wohnungseigen-
tumsgesetz werden für andere 
Nutzungen als Wohnung für eine 
wirtschaftliche Einheit festgelegt: 
Kleingewerbe innerhalb von Wohn-
häusern 
- Ladenlokal je angefangene 500 
m²    1 WE 

  - Werkstatt, Büro, Lager je 1 WE 
- Anwalt - Arzt - Architekten - Steu-
erberater - Sonstige Büropraxen 
bis 10 Mitarbeiter  1 WE 
- je angefangene weitere 10 Mitar-
beiter    1 WE 
- Sparkassen, Banken bis 10 Mit-
arbeiter   1 WE 
- je angefangene weitere 10 Mitar-
beiter    1 WE 

  - Kirchen und Gemeindezentren
      1 WE 

- Kindereinrichtungen (Kinderkrip-
pe, Kindergarten, Hort) bis 20 Kin-
der     1 WE 

  - je angefangene weitere 20 Kinder
     1 WE 

 Schulen 
   - Schulen bis 100 Kinder     2 WE 
 - je angefangene weitere 50 Kinder
      1 WE 
 Sportstätten 
   - Sportstätte   1 WE 
  - Clubhaus   1 WE 

- Hallenbad je angefangene 100 m³ 
Beckeninhalt  1 WE 
Gast- und Hotelgewerbe, Wohn- 
und Pflegeheime 

      - Gaststätten bis 20 Plätze 1 WE 
      je angefangene weitere 30 Plätze 
                                              1 WE 

- Hotel, Pensionen, Zimmervermie-
tungen  

 je angefangene 20 Betten  1 WE 
- Wohn- und Pflegeheime u. Kran-
kenhäuser, je angefangene 10 
Pflegeplätze/Krankenhausbetten 
    1 WE 

    - je angefangene 5 Appartements
      1 WE 

Gewerbe - Industrie - Einkaufsein-
richtungen - Bürohäuser, 

  - Tankstelle   1 WE 
Tankstelle mit automatischer Wa-
schanlage                               2 WE 

  - Landwirtschaftlicher Betrieb 

a) für den häuslichen Bereich nach 
den sonstigen Feststellungen für 
den Wohnbereich 

b) für den betrieblichen Teil, jedoch 
nur, wenn Abwasser eingeleitet 
wird                                       1 WE 

 - Einkaufseinrichtungen, Gewerbe- 
und Industriebetriebe, Rathäuser, 
Bürohäuser bis 5.000 m² je ange-
fangene 500 m² Geschossfläche  

      1 WE 
für die 5.000 m² übersteigende 
Fläche je angefangene 1.000 m² 
Geschossfläche  1 WE 
Ist im Einzelfall die Bestimmung 
der Wirtschaftseinheiten für die 
gewerblichen Einrichtungen nach 
dieser Regelung nicht möglich, 
werden für die Ermittlung die dafür 
zutreffenden DWA-Vorschriften he-
rangezogen. 

(5)  Die Gesamtsumme der Grundge-
bühren für ein Grundstück wird für 
alle Gebäude mit einem Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gem. Abs. 3 und 4 
ermittelt. 

 
§ 5 

Gebührenschuldner 
 

(1)  Gebührenschuldner ist, wer die mit 
der öffentlichen Einrichtung gebo-
tene Leistung in Anspruch nimmt 
(Benutzer). Daneben ist auch der 
Eigentümer sowie der sonst ding-
lich Nutzungsberechtigte des 
Grundstücks Gebührenschuldner. 
Daneben haften Mieter und Päch-
ter für den ihnen zurechenbaren 
Anteil der Gebühren. Mehrere Ge-
bührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 

(2)  Beim Wechsel des Gebühren-
schuldners geht die Gebühren-
schuld mit Beginn des auf den Ü-
bergang folgenden Kalendermo-
nats auf den neuen Schuldner ü-
ber. Wenn der bisherige Gebüh-
renschuldner die Mitteilung über 
den Wechsel (§ 10 Abs. 1) ver-
säumt, so haftet er für die Gebüh-
ren, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Mitteilung bei der Ge-
meinde entfallen, neben dem neu-
en Schuldner. 
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§ 6 
Entstehung und Beendigung  

der Gebührenpflicht 
 

(1)  Die Gebührenpflicht für die Men-
gengebühr entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen ist oder der zentra-
len öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie er-
lischt, sobald der Grundstücksan-
schluss beseitigt wird oder die Zu-
führung von Abwasser endet. 

(2)  Die Grundgebührenschuld entsteht 
erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Her-
stellung des Grundstücksanschlus-
ses und der Verbindung mit der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
folgt. Die Grundgebührenschuld er-
lischt mit dem Tag, an dem die 
Grundstücksentwässerungsanlage 
vom Grundstücksanschluss ge-
trennt wird oder der Grundstücks-
anschluss beseitigt wird. Sie wird 
bei Beginn oder Beendigung inmit-
ten eines Jahres durch die tagge-
naue Berechnung als Anteil der 
Jahresgrundgebührenschuld ermit-
telt. 

(3) Die Kostenerstattungspflicht ge-
mäß § 3 II entsteht mit der Inan-
spruchnahme einer Leistung. 

 
§ 7 

Erhebungszeitraum 
 

(1)  Erhebungszeitraum ist das Kalen-
derjahr, an dessen Ende die Ge-
bührenschuld entsteht.  

(2)  Soweit die Gebühr nach den durch 
Wasserzähler ermittelten Wasser-
mengen erhoben wird (§ 3 I Abs. 1 
Punkt 1 und 2), gilt als Berech-
nungsgrundlage der Wasser-
verbrauch des Erhebungszeitrau-
mes. 

 
§ 8 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1)  Auf die nach Ablauf des Erhebungs-
zeitraumes festzusetzende Gebühr 
sind jährlich 12 Abschlagszahlun-
gen, jeweils am 5. des Monats zu 

leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach 
den Berechnungsdaten des Vorjah-
res festgesetzt. 

(2)  Entsteht die Gebührenpflicht erst-
mals im Laufe eines Kalenderjahres 
so wird der Abschlagszahlung beim 
Schmutzwasser diejenige Abwas-
sermenge zugrunde gelegt, die dem 
tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen 
Verbrauch des ersten Monats hat 
der Gebührenpflichtige der Gemein-
de auf dessen Anforderung unver-
züglich mitzuteilen. Kommt der Ge-
bührenpflichtige der Aufforderung 
nicht nach, so kann die Gemeinde 
den Verbrauch schätzen. 

(3)  Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und ist einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Die Gebühr kann 
zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert werden.  
Mahngebühren, Zinsen und Säum-
niszuschläge sind auf der Grundla-
ge des § 13 des Kommunalabga-
bengesetz für das Land Sachsen-
Anhalt vom 11.06.1991 (GVBl. LSA 
S. 105) in der jeweils gültigen Fas-
sung nach der Abgabenordnung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613, 
1977, S. 269) in der jeweils gültigen 
Fassung zu entrichten. 
 

§ 9 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1)  Die Abgabenpflichtigen und ihre 

Vertreter haben der Gemeinde 
bzw. dem von ihren Beauftragten 
jede Auskunft zu erteilen, die für 
die Festsetzung und Erhebung der 
Abgaben erforderlich ist. 

(2)  Die Gemeinde bzw. der von ihr Be-
auftragte kann an Ort und Stelle 
ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Aus-
kunft verpflichteten Personen ha-
ben dies zu ermöglichen und in 
dem erforderlichen Umfange zu 
helfen. 

(3)  Soweit sich die Gemeinde bei der 
öffentlichen Wasserversorgung ei-
nes Dritten bedient, haben die Ab-
gabepflichtigen zu dulden, dass 
sich die Gemeinde zur Feststellung 
der Abwassermengen nach § 3 l. 
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Abs. 1 Nr. 1 die Verbrauchsdaten 
von dem Dritten mitteilen bzw. über 
Datenträger übermitteln lässt.  

 
§ 10 

Anzeigepflicht 
 

(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhält-
nisse am Grundstück ist der Ge-
meinde sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen. 

(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen, so hat der 
Abgabenpflichtige dies unverzüg-
lich der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden.  

(3)   Ist zu erwarten, dass sich im Laufe 
des Kalenderjahres die Abwasser-
menge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres er-
höhen oder ermäßigen wird, so hat 
der Abgabenpflichtige hiervon der 
Gemeinde unverzüglich Mitteilung 
zu machen. 

 
§ 11 

Datenverarbeitung 
 

(1)  Zur Feststellung der sich aus die-
ser Satzung ergebenden Abgabe-
pflichten sowie zur Festsetzung 
und Erhebung dieser Abgaben ist 
die Verarbeitung  (§ 3 Abs. 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen per-
sonen- und grundstücksbezogenen 
Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-
LSA (Vor- und Zuname der Abga-
bepflichtigen und deren Anschrif-
ten; Grundstücks- und Grundbuch-
bezeichnung) durch die Gemeinde 
zulässig. 

(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke 
der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melde-
rechts bekannt gewordenen perso-
nen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten 
von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegen-
schafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, 

was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann.  

(3)  Soweit die Gemeinde nicht die 
Wasserversorgung durchführt, ist 
sie berechtigt, mit dem jeweiligen 
Wasserversorgungsunternehmen  
Verträge abzuschließen, die die si-
chere Bereitstellung der Trinkwas-
serverbrauchsdaten an die Ge-
meinde als Grundlage für die Be-
rechnung von Abwassergebühren 
gewährleisten.  

 
§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 16 
Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig  
1. entgegen § 3 I. Abs. 3 Satz 1 der 
Gemeinde die Wassermengen für 
den abgelaufenen Erhebungszeit-
raum nicht innerhalb der folgenden 
zwei Monate anzeigt; 
2. entgegen § 3.I. Abs. 3 Satz 2; 3 
keinen Wasserzähler vom Wasser-
versorgungsunternehmen einbauen 
lässt;  
3. entgegen § 3.I. Abs. 3 Satz 4 
nicht ordnungsgemäß mit dem 
Wasserzähler umgeht; 
4. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 trotz 
Aufforderung der Gemeinde den 
Verbrauch des ersten Monats nicht 
mitteilt; 
5. entgegen § 9 Abs. 1 die für die 
Festsetzung und Erhebung der Ab-
gaben erforderlichen Auskünfte 
nicht mitteilt; 
6. entgegen § 9 Abs.2 verhindert, 
dass die Gemeinde bzw. der von 
ihr Beauftragte an Ort und Stelle 
ermitteln kann und die dazu erfor-
derliche Hilfe verweigert;  
7.entgegen § 10 Abs. 1 den Wech-
sel der Rechtsverhältnisse am 
Grundstück nicht innerhalb eines 
Monats schriftlich anzeigt; 
8. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 
nicht unverzüglich schriftlich an-
zeigt, dass Anlagen auf dem 
Grundstück vorhanden sind, die die 
Berechnung der Abgabe beeinflus-
sen; 
9. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 2 die 
Neuanschaffung, Änderung oder 
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Beeinflussung solcher Anlagen 
nicht schriftlich anzeigt; 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 10.000 Euro 
geahndet werden. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Biere, den 17.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch         (Siegel) 
Amtierende Bürgermeisterin  
Gemeinde Bördeland 
 
Beschluss 12 – 01 / 2008 - Beschluss der 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die dezen-
trale Abwasserbeseitigung (dezentrale                                           
Abwassergebührensatzung) 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung 
der Gemeinde Bördeland über die Erhe-
bung von Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die 
dezentrale Abwasserbeseitigung 
(dezentrale Abwassergebührensat-
zung) 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 1 Allgemeines  
§ 2 Gebührenmaßstab  
§ 3 Gebührensätze   
§ 4  Gebührenpflichtige  
§ 5  Entstehung und Beendigung der 

Gebührenpflicht  
§ 6 Erhebungszeitraum  
§ 7 Festsetzung und Fälligkeit   
§ 8  Auskunftspflicht  
§ 9 Anzeigepflicht   
§ 10  Datenverarbeitung   
§ 11  Ordnungswidrigkeiten   
§ 12  Inkrafttreten  
 

Präambel 
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 und 91 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fas-

sung und der §§ 2 und 5 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL. 
LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fas-
sung, wird nach Beschlussfassung des 
Gemeinderates vom 17.01.2008 und An-
zeige bei der Kommunalaufsicht folgende 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Gebühren für die dezen-
trale Abwasserbeseitigung erlassen. 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Bördeland (im nach-

folgenden Gemeinde genannt) be-
treibt die Abwasserbeseitigung aus 
Kleinkläranlagen und die Abwas-
serbeseitigung aus abflusslosen 
Sammelgruben als selbständige öf-
fentliche Einrichtung (dezentrale 
Abwasserbeseitigungsanlagen) 
nach Maßgabe der Satzung über 
die Beseitigung von Abwasser und 
den Anschluss von Grundstücken 
an die öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen (Abwasserbeseiti-
gungssatzung). 

(2) Für die Inanspruchnahme dieser 
Einrichtungen erhebt die Gemeinde 
Abwassergebühren nach Maßgabe 
dieser Satzung. 

 
§ 2 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Abwassergebühr wird nach der 

Menge bemessen, die aus der je-
weiligen Grundstücksentwässe-
rungsanlage entnommen und ab-
gefahren wird.  

(2) Berechnungseinheit für Kleinklär-
anlagen ist ein m³ Fäkalschlamm 
und für die Abfuhr abflussloser 
Gruben ein m³ Abwasser. 

 
§ 3 

Gebührensätze 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt für die 

Abwasserbeseitigung aus: 
a) Kleinkläranlagen 40,57 EURO / 
m³ entnommenen Fäkalschlamm, 
b) abflusslosen Gruben 
 13,26 EURO / m³ entnommenen 
Abwassers. 
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§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
(1)  Gebührenpflichtig ist der Eigentü-

mer des Grundstückes auf dem 
sich die abflusslose Sammelgrube / 
Kleinkläranlage befindet. Wenn ein 
Erbbaurecht bestellt ist, tritt an 
dessen Stelle der Erbbauberechtig-
te des angeschlossenen Grundstü-
ckes. Gebührenpflichtig sind au-
ßerdem Nießbraucher oder sonsti-
ge zur Nutzung Berechtigte. Meh-
rere Gebührenpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflich-
tigen geht die Gebührenpflicht mit 
Beginn des auf den Übergang fol-
genden Kalendermonats auf den 
neuen Verpflichteten über. Wenn 
der bisher Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber (§ 9 Abs.1) versäumt 
so haftet er für die Gebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung bei der Gemeinde 
anfallen, neben dem neuen Ver-
pflichteten. 

 
§ 5 

Entstehung und Beendigung  
der Gebührenpflicht 

 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit 

Beginn der dezentralen Entsorgung durch 
die Gemeinde. Sie erlischt, sobald die de-
zentrale Abwasseranlage außer Betrieb 
genommen bzw. der Anschluss an die 
zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage erfolgt ist und dies der Ge-
meinde schriftlich mitgeteilt wird. 

 
§ 6 

Erhebungszeitraum 
 
Erhebungszeitraum ist das Kalender-
jahr. Die Abwassergebühr entsteht je-
weils nach der erfolgten Abfuhr. 
 

§ 7 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1)  Die Abwassergebühren werden 

durch schriftlichen Bescheid fest-
gesetzt. 

(2)  Die Abwassergebühren werden in-
nerhalb zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

Die Gebühr kann zusammen mit 
anderen Abgaben gefordert wer-
den. 

 
§ 8 

Auskunftspflicht 
 
(1)   Die Gebührenpflichtigen und ihre 

Vertreter haben der Gemeinde jede 
Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung der 
Abwassergebühr erforderlich ist. 

(2)  Die Gemeinde kann an Ort und 
Stelle ermitteln. Die gemäß Absatz 
1 verpflichteten Personen haben 
dies zu ermöglichen und in dem er-
forderlichen Umfang zu helfen. Ins-
besondere ist der ungehinderte 
Zugang zu allen auf dem Grund-
stück gelegenen Grundstücksent-
wässerungsanlagen zu gewährleis-
ten. 

 
§ 9 

Anzeigepflicht 
 
(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhält-

nisse am Grundstück ist der Ge-
meinde sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen. 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen, so hat der 
Gebührenpflichtige dies unverzüg-
lich der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 
(1)   Zur Feststellung der sich aus die-

ser Satzung ergebenden Abgabe-
pflicht sowie zur Festsetzung und 
Erhebung dieser Abgaben ist die 
Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen per-
sonen- und grundstücksbezogenen 
Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-
LSA (Vor- und Zuname der Abga-
bepflichtigen und deren Anschrif-
ten;  Grundstücks- und Grund-
buchbezeichnung) durch die Ge-
meinde zulässig.   
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(2)  Die Gemeinde darf die für Zwecke 
der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melde-
rechts bekannt gewordenen perso-
nen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Ziff. 1.) genannte 
Zwecke nutzen und sich die Daten 
von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegen-
schafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, 
was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann.  

(3)  Soweit die Gemeinde nicht die 
Wasserversorgung durchführt, ist 
sie berechtigt, mit dem jeweiligen 
Wasserversorgungsunternehmen 
Verträge abzuschließen, die die si-
chere Bereitstellung der Trinkwas-
serverbrauchsdaten an die Ge-
meinde, als  Grundlage für die Be-
rechnung von Abwassergebühren, 
gewährleisten. 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 

2 KAG-LSA handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig   
1.  entgegen § 8 Abs. 1 die für 

die Festsetzung und Erhe-
bung der Abgaben erforder-
liche Auskünfte nicht erteilt;  

2.  entgegen § 8 Abs. 2 verhin-
dert, dass die Gemeinde an 
Ort und Stelle ermitteln 
kann und die dazu erforder-
liche Hilfe verweigert;   

3.  entgegen § 9 Abs. 1 den 
Wechsel der Rechtsverhält-
nisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats 
schriftlich anzeigt;   

4.  entgegen § 9 Abs. 2 S. 1 
nicht unverzüglich schriftlich 
anzeigt, dass Anlagen auf 
dem Grundstück vorhanden 
sind, die die Berechnung 
der Abgabe beeinflussen;   

5.  entgegen § 9 Abs. 2 S. 2 
die Neuanschaffung, Ände-
rung oder Beseitigung sol-
cher Anlagen nicht schrift-
lich anzeigt.  

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000 
EURO geahndet werden. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung  in Kraft. 
 
Biere, den 17.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch           
(Siegel) 
Amtierende Bürgermeisterin  
Gemeinde Bördeland 
 
Beschluss 13 – 01 / 2008 - Beschluss der 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Abwälzung der Abwasserabgabe (Ab-
wälzungssatzung der Abwasserabgabe) 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung 
der Gemeinde Bördeland über die Abwäl-
zung der Abwasserabgabe. 
 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Abwälzung der Abwasserabgabe 
(Abwälzungsatzung der Abwasserab-
gabe) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Präambel 
§   1 Gegenstand der Abgabe  
§   2 Abgabenpflichtiger 
§   3 Entstehung und Beendigung der  
            Abgabepflicht 
§   4 Abgabenmaßstab und Abgaben-   
            satz für Kleineinleitungen  
§   5 Heranziehung und Fälligkeit  
§   6  Auskunftspflicht   
§   7 Datenverarbeitung  
§   8 Ordnungswidrigkeiten  
§   9  Anwendung des KAG-LSA 
§ 10 Inkrafttreten      
 
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung, der 
§§ 5, 6 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in 
der derzeit geltenden Fassung, des Ge-
setzes über Abgaben für das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer (AbwAG) in der 
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Fassung der Bekanntmachung vom 
18.01.2005 (BGBl. I S. 114) in der derzeit 
geltenden Fassung und des § 7 des Aus-
führungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (A-
GAbwAG-LSA) vom 25.06.1992 (GVBl. 
LSA S. 580) in der derzeit geltenden Fas-
sung, wird nach Beschlussfassung des 
Gemeinderates vom 17.01.2008 und An-
zeige bei der Kommunalaufsicht folgende 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Abwälzung der Abwasserabgabe er-
lassen. 
 

§ 1 
Gegenstand der Abgabe 

 
(1)  Die Gemeinde Bördeland (im nach-

folgenden Gemeinde genannt) 
wälzt die Abwasserabgabe, für die 
Einleiter, die im Jahresdurchschnitt 
weniger als 8 m³ je Tag vorbehan-
deltes Schmutzwasser aus Haus-
haltungen und ähnliches Schmutz-
wasser unmittelbar in ein Gewäs-
ser oder in den Untergrund einlei-
ten (Direkteinleitungen) und für die 
sie gegenüber dem Land Sachsen-
Anhalt gegenüber abwasserabga-
benpflichtig ist, ab. 

(2)  Hierzu erhebt sie nach Maßgabe 
dieser Satzung eine Abgabe. 

(3)  Eine Abgabenpflicht liegt nicht vor, 
wenn das Abwasser nachweislich  
a)  auf landwirtschaftlich, forst-

wirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzt Böden recht-
mäßig aufgebracht oder 

b)  in einer Abwasserbehand-
lungsanlage behandelt wird, 
die mindestens den allge-
mein anerkannten Regeln 
der Technik entspricht und 
der Schlamm einer dafür 
geeigneten Abwasserbe-
handlungsanlage zugeführt 
und nach Abfallrecht ent-
sorgt wird. 

 
§ 2 

Abgabenpflichtiger 
 

(1) Bei Kleineinleitungen ist der Ab-
wassereinleiter (Inhaber der tat-
sächlichen Sachherrschaft über die 
Einleitung) abgabenpflichtig. Es gilt 
die widerlegliche Vermutung, dass 

der Grundstückseigentümer Einlei-
ter im Sinne des Satzes 1 ist. Sollte 
im Einzelfall der Eigentümer nicht 
gleichzeitig Einleiter sein, so ist er 
verpflichtet, der Gemeinde Mittei-
lung darüber zu machen, wer die 
tatsächliche Sachherrschaft über 
die abgabepflichtige Einleitung 
ausübt. 

(2)  Mehrere Abgabepflichtige sind Ge-
samtschuldner;  

(3) Beim Wechsel des Abgabepflichti-
gen geht die Abgabepflicht mit Be-
ginn des den Übergang folgenden 
Kalendermonats auf den neuen 
Verpflichteten über. Wenn der bis-
her Verpflichtete die Mitteilung hier-
über versäumt hat, so haftet er für 
die Abgabe, die auf den Zeitraum 
bis zum Eingang der Mitteilung bei 
der Gemeinde entfällt, neben dem 
neuen Verpflichteten. 

 
§ 3 

Entstehung und Beendigung  
der Abgabepflicht 

 
(1)  Die Abgabenpflicht entsteht für 

vorhandene Einleitungen jeweils 
nach Ablauf eines jeden Kalender-
jahres (Veranlagungsjahr). 

(2)  Die Abgabepflicht erlischt mit dem 
Anschluss an die öffentliche Kana-
lisation oder wenn die Einleitung 
anderweitig wegfällt und der Abga-
benpflichtige den anderweitigen 
Wegfall der Gemeinde anzeigt. 

 
§ 4 

Abgabenmaßstab und Abgabensatz  
für Kleineinleitungen 

 
(1)  Die Abgabe wird nach der Zahl der 

am 30.06. des Veranlagungsjahres 
auf dem Grundstück mit Haupt-
wohnsitz behördlich gemeldeten 
Einwohnern berechnet. 
Sie gelten nach Maßgabe des § 1 
als ein Einleiter. 

(2)  Die Abgabe beträgt je Einwohner  
32,70 EURO. 

 
§ 5 

Heranziehung und Fälligkeit 
 

(1)  Die Heranziehung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid, der mit dem 
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Bescheid für andere Abgaben ver-
bunden sein kann. 

(2)  Die Abgabe ist am 30.04. für das 
vergangene Kalenderjahr, frühes-
tens     jedoch einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fäl-
lig. 

(3)  Auf die Abgabenschuld kann eine 
Vorausleistung in Form einer Ab-
schlagszahlung im Veranlagungs-
jahr erhoben werden. 

 
§ 6 

Auskunftspflicht 
 

Der Abgabenpflichtige hat die für die Prü-
fung und Berechnung der Abgabeansprü-
che erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu 
gewähren. 
 

§ 7 
Datenverarbeitung 

 
(1)  Zur Feststellung der sich aus die-

ser Satzung ergebenden Abgabe-
pflicht sowie zur Festsetzung und 
Erhebung dieser Abgaben ist die 
Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen per-
sonen- und grundstücksbezogenen 
Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-
LSA (Vor- und Zuname der Abga-
benpflichtigen und deren Anschrif-
ten; Grundstücks- und Grundbuch-
bezeichnung) durch die Gemeinde 
zulässig. 

(2)  Die Gemeinde darf die für Zwecke 
der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melde-
rechts bekannt gewordenen perso-
nen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Ziff. 1.) genannte 
Zwecke nutzen und sich Daten von 
den entsprechenden Ämtern (Fi-
nanz- und Steuer-, Liegenschafts-, 
Einwohnermelde-, und Grundbuch-
amt) übermitteln lassen, was auch 
im Wege automatischer Abrufver-
fahren erfolgen kann. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeit 
 
(1)  Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 

2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig entgegen 

§ 6 die erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilt, die erforderlichen 
Nachweise nicht erbringt oder den 
nötigen Zutritt zum Grundstück 
nicht gewährt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,00 
EURO geahndet werden. 

 
§ 9 

Anwendung des KAG LSA 
 

Auf die Abgabe sind die Bestimmungen 
des KAG-LSA entsprechen anzuwenden, 
soweit nicht diese Satzung besondere 
Vorschriften enthält. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Biere, den 17.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch          (Siegel) 
Amtierende Bürgermeisterin 
Gemeinde Bördeland 
 
Beschluss 14 – 01 / 2008 - Beschluss der 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die  Erhebung von Beiträgen für die zent-
rale Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung 
der Gemeinde Bördeland über die Erhe-
bung von Beiträgen für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Satzung der Gemeinde Bördeland über 
die Erhebung von Beiträgen für die 
zentrale Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
Präambel 
 
Abschnitt I  
 
§    1 Allgemeines   
 
Abschnitt II Schmutzwasserbeitrag  
 
§    2  Grundsatz   
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§    3 Gegenstand der Beitragspflicht   
§    4  Beitragsmaßstab   
§    5  Beitragssatz   
§    6  Beitragspflichtige   
§    7  Entstehen der Beitragspflicht   
§    8 Vorausleistung   
§    9  Veranlagung, Fälligkeit   
§  10  Ablösung  
§  11  Billigkeitsregelungen   
 
Abschnitt III Erstattung der Kosten für 
Grundstücksanschlüsse 
 
§   12 Entstehung des Erstattungsan- 
           spruchs   
 
Abschnitt IV Schlussvorschriften 
 
§   13 Auskunfts- und Duldungspflicht   
§   14 Anzeigepflicht   
§   15 Datenverarbeitung   
§   16  Ordnungswidrigkeiten   
§   17  Inkrafttreten        
 
Präambel 
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung und 
der §§ 2, 5,6 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13.12.1996  (GVBL. LSA S. 
405) in der derzeit geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung des Gemein-
derates vom 17.01.2008 und Anzeige bei 
der Kommunalaufsicht folgende Satzung 
der Gemeinde Bördeland über die Erhe-
bung von Beiträgen für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung erlassen: 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Gemeinde Bördeland (nachfol-

gend Gemeinde genannt) betreibt 
Kanalisations- und Abwasserreini-
gungsanlagen (öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlagen) als selb-
ständige öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Abwasserbeseitigung 
(Schmutzwasser) nach Maßgabe 
der Satzung der Gemeinde Börde-
land über die Beseitigung von Ab-
wasser und den Anschluss von 

Grundstücken an die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Abwasserbeseitigungssatzung). 

(2)   Die Gemeinde erhebt nach Maß-
gabe dieser Satzung  

1. Beiträge zur Deckung des 
Aufwandes für die zentrale öf-
fentliche Schmutzwasseranlage 
gemäß Abs. 1 (Schmutzwas-
serbeiträge); (erster Grund-
stücksanschluss inbegriffen) 
2. Kostenerstattungen für zu-

sätzliche Grundstücksanschlüsse 
(Aufwendungsersatz). 

 
Abschnitt II Schmutzwasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 

(1)  Die Gemeinde erhebt, soweit der 
Aufwand nicht durch Gebühren ge-
deckt ist, für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen Schmutzwasserbei-
träge von den Beitragspflichtigen 
im Sinne von § 6 Abs. 8 KAG-LSA, 
denen durch die Inanspruchnahme 
oder die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme dieser Leistungen 
ein Vorteil entsteht.   

(2)  Der Kanalbaubeitrag deckt auch 
die Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Anschlussleitung 
vom Hauptsammler bis zur Grenze 
des zu entwässernden Grund-
stücks; einschließlich des Revisi-
onsschachtes / -kasten).  

 
§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen 
Grundstücke, die an eine zentrale 
öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen werden 
können und für die  
1. eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, sobald sie 
bebaut oder  gewerblich genutzt 
werden dürfen,   
2. eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn 
sie nach der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der geord-
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neten baulichen Entwicklung in der 
Gemeinde zur Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung anstehen.   

(2)  Wird ein Grundstück an die zentra-
le öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage tatsächlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Bei-
tragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllt sind.   

(3)  Grundstück im Sinne dieser Sat-
zung ist grundsätzlich das Grund-
stück im bürgerlich rechtlichen Sin-
ne. Ist ein vermessenes und im 
Grundbuch eingetragenes bürger-
lich-rechtliches Grundstück nicht 
vorhanden, so gilt die von dem Bei-
tragspflichtigen zusammenhängend 
genutzte Fläche als Grundstück. 
Der Beitragspflichtige ist in diesem 
Fall verpflichtet, die Grundstücks-
größe nachprüfbar, insbesondere 
durch amtliche Dokumente, nach-
zuweisen.   

 
§ 4 

Beitragsmaßstab 
 

Der Schmutzwasserbeitrag wird für die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigung nach 
einem nutzungsbezogenen Maßstab be-
rechnet 
(1)  Zur Ermittlung des nutzungsbezo-

genen Beitrages werden für das 
erste Vollgeschoss 25 v. H. und für 
jedes weitere Vollgeschoss 15 v. H. 
der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht.   
Als Vollgeschoss gelten alle Ge-
schosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse 
sind. Kirchengebäude werden stets 
als eingeschossige Gebäude be-
handelt. Ist im Einzelfall eine Ge-
schosszahl wegen der Besonder-
heiten des Bauwerks nicht fest-
stellbar, werden bei gewerblich o-
der industriell genutzten Grundstü-
cken je angefangene 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je ange-
fangene 2,30 m Höhe des Bau-
werks als ein Vollgeschoss ge-
rechnet.   

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei 
Grundstücken,   
1. die insgesamt im Geltungsbe-

reich eines Bebauungsplanes lie-
gen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks, wenn für dieses eine bauli-
che oder gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt ist; 
2. die teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes und  

  a)  mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 
b) mit der Restfläche im Außenbe-
reich liegen – sofern sie nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist; 
3. die im Bereich einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen 
sowie bei Grundstücken, die über 
die Grenzen einer solchen Satzung 
hinausreichen, - sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die 
Fläche im Satzungsbereich, wenn 
diese baulich oder gewerblich ge-
nutzt werden kann; 
4. für die kein Bebauungsplan und 
keine Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB besteht und die nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
a) wenn sie insgesamt innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teil-
weise im Innenbereich (§ 34 
BauGB) und teilweise im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengren-
ze und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m 
dazu verläuft; bei Grundstücken, 
die nicht an eine Straße angrenzen 
oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit ihr ver-
bunden sind, die Fläche zwischen 
der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, 
die im gleichmäßigen Abstand von 
50 m zu ihr verläuft;  

 5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) 
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oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze bzw. 
im Falle von Nr. 4 der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und 
einer Linie hierzu, die in dem 
gleichmäßigen Abstand verläuft, der 
der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht;  
6) für die durch Bebauungsplan oder 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
die Nutzung als Wochenendhausge-
biet oder eine sonstige Nutzung oh-
ne oder mit nur untergeordneter Be-
bauung festgesetzt ist (z.B. Dauer-
kleingärten, Schwimmbäder, Cam-
ping- und Festplätze nicht aber Flä-
chen für die Landwirtschaft, Sport-
plätze und Friedhöfe) oder die inner-
halb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden, 75 % 
der Grundstücksfläche; 

 7. für die durch Bebauungsplan 
oder Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB die Nutzung als Sportplatz 
oder als Friedhof festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt wer-
den, sowie bei Grundstücken, für die 
durch Bebauungsplan oder Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-
zung als Fläche für die Landwirt-
schaft festgesetzt ist, die Grundflä-
che der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,  
ihre Grenzen jeweils im gleichen Ab-
stand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuord-
nung eine gleichmäßige Flächener-
gänzung auf dem Grundstück er-
folgt; 
8) die im Außenbereich liegen und 
bebaut sind, die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossenen Baulichkeiten ge-
teilt durch die GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkei-
ten dergestalt zugeordnet, ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand 

von den Außenwänden der Baulich-
keiten verlaufen, wobei bei einer 
Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt; 

 9. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und für die durch ei-
ne rechtsverbindliche Fachplanung 
(Planfeststellung, Betriebsplan oder 
ähnlicher Verwaltungsakt) eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfall-
deponie, Untergrundspeicher pp.), 
die Fläche des Grundstücks, auf die 
sich die rechtsverbindliche Fachpla-
nung (Planfeststellung, Betriebsplan 
oder ähnlicher Verwaltungsakt) be-
zieht, wobei solche Flächen unbe-
rücksichtigt bleiben, die schmutz-
wasserrelevant nicht nutzbar sind. 

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse nach 
Abs. 1 gilt bei Grundstücken  

 1. die ganz oder teilweise im Gel-
tungsbereich eines Bebauungspla-
nes liegen (Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 
a) die im Bebauungsplan festgesetz-
te höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der 
Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in 
Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO 
die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,3 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe auf 
ganze Zahlen aufgerundet; 
c) für die im Bebauungsplan weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen son-
dern nur eine Baumassenzahl fest-
gesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl auf 
ganze Zahlen aufgerundet; 
d) auf denen nur Garagen oder Stell-
plätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nut-
zungsebene; 
e) für die in einem Bebauungsplan 
weder die Zahl der Vollgeschosse 
noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl be-
stimmt ist, wenn 
aa) für sie durch Bebauungsplan ei-
ne Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist, die Zahl 
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der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse; 
bb) für sie durch Bebauungsplan ei-
ne Nutzung als Wochenendhausge-
biet festgesetzt ist, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 

 cc) sie in anderen Baugebieten 
liegen, der in der näheren Umge-
bung  überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhandene 
(§ 34 BauGB ) Berechnungswert 
nach lit. a) – c); 

 2. für die durch Bebauungsplan 
eine sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung fest-
gesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping-, Sport- 
und Festplätze sowie Friedhöfe) o-
der die außerhalb von Bebauungs-
plangebieten tatsächlich so genutzt 
werden, die Zahl von einem Vollge-
schoss;  

 3. auf denen die Zahl der Vollge-
schosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) 
und e) sowie nach Nr. 2 oder die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw.  
bzw. lit. c) überschritten wird, die tat-
sächlich vorhandene Zahl der Voll-
geschosse bzw. die sich nach der 
tatsächlich vorhandenen Bebauung 
ergebenden Berechnungswerte nach 
Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  
4. für die kein Bebauungsplan be-
steht, die aber ganz oder teilweise 
innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 
Nr. 4), wenn sie 

 a) bebaut sind, die höchste Zahl 
der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse, 

 b) unbebaut sind, die Zahl der in der 
näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; 
5. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und bebaut sind, die 
Zahl der Vollgeschosse der ange-
schlossenen Baulichkeit; 
6. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und aufgrund einer 
rechtsverbindlichen Fachplanung 
(vgl. Abs. 2 Nr. 9) schmutzwasserre-
levant nutzbar sind,  

 a) die höchste Zahl der durch die 
Fachplanung zugelassenen Vollge-
schosse, 

 b) die höchste Zahl der tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschosse, wenn 

die Fachplanung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungs-
maß enthält; jeweils bezogen auf die 
Fläche nach Abs. 2 Nr. 9. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungs-
bereich einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 6 
BauGB liegen, sind zur Feststellung 
der Zahl der Vollgeschosse die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, 
wie sie bestehen für 

 1. Bebauungsplangebiete, wenn in 
der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getrof-
fen sind; 

 2. die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß enthält. 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 

(1)  Der Beitragssatz für die Anschaf-
fung und Herstellung der zentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbesei-
tigung beträgt           7,16 Euro / m². 

 
(2)  Die Beitragssätze für die Erweite-

rung, Verbesserung und Erneue-
rung der zentralen Abwasserbesei-
tigungsanlagen werden unter An-
gabe des Abgabentatbestandes in 
einer besonderen Satzung festge-
legt. 

 
§ 6 

Beitragspflichtige 
 

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, so 
ist anstelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
Ist das Grundstück mit einem ding-
lichen Nutzungsrecht nach Art. 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der 
Inhaber dieses Rechts beitrags-
pflichtig.   

(2)  Für Grundstücke und Gebäude, die 
im Grundbuch noch als Eigentum 
des Volkes eingetragen sind, tritt 
an die Stelle des Eigentümers der 
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Verfügungsberechtigte i. S. von § 8 
Abs. 1 des Vermögenszuord-
nungsgesetzes. 

(3)  Mehrere Beitragspflichtige haften 
als Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die 
einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflich-
tig.  

(4)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstück, bei Bestehen 
eines Erbbaurechts oder bei Wohn- 
oder Teileigentum auf diesem. 

 
§ 7 

Entstehen der Beitragspflicht 
 

(1)  Die Beitragspflicht entsteht, sobald 
das Grundstück an die betriebsfer-
tige Einrichtung angeschlossen 
werden kann, frühestens jedoch mit 
dem Inkrafttreten der Satzung.   

(2)  Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die 
Beitragspflicht mit dem tatsächli-
chen Anschluss.  

 
§ 8 

Vorausleistung 
 

Auf die künftige Beitragsschuld können 
angemessene Vorausleistungen verlangt 
werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen worden ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.  
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und ist einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung ei-
ner Vorausleistung.  
 

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch 
nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Hö-
he des Ablösungsbetrages ist nach Maß-
gabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaß-
stabes und des in § 5 festgelegten Bei-
tragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung 

des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten.   
 

§ 11 
Billigkeitsregelungen 

 
(1)  Ausgehend von einer Durch-

schnittsgröße der nach der tatsäch-
lichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienenden Grundstücke 
im Entsorgungsgebiet der Gemein-
de mit 916 qm gelten derartige 
Wohngrundstücke als übergroß i.S. 
von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG - LSA, 
bei denen die nach § 4 Abs. 2 er-
mittelte Vorteilsfläche von 1.190 
qm (Begrenzungsfläche = 30 % 
über der Durchschnittsgröße im 
Entsorgungsgebiet der Gemeinde) 
überschritten wird. Übergroße 
Grundstücke werden in der Größe 
der Begrenzungsfläche von 1.190 
qm in vollem Umfang und hinsicht-
lich der die Begrenzungsfläche in 
Höhe von 1.190 qm übersteigen-
den Vorteilsfläche zu 25 v.H. he-
rangezogen. 

(2) Gebäude oder selbständige Ge-
bäudeteile, die auf der durch § 4  
Abs. 2 Nr. 1 - 5 bestimmten Grund-
stücksfläche oder auf einem unter 
§ 4  Abs. 2 Nr. 6 und 9 fallendes 
Grundstück errichtet sind, und die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die öf-
fentliche Abwasserbeseitigungsan-
lage auslösen oder nicht ange-
schlossen werden dürfen und auch 
tatsächlich nicht angeschlossen 
sind, bleiben beitragsfrei (§ 6 c 
Abs. 3 KAG-LSA). Der Beitrags-
freiheit solcher Gebäude oder selb-
ständiger Gebäudeteile ist derge-
stalt Rechnung zu tragen, dass die 
beitragsfreien Gebäude oder selb-
ständigen Gebäudeteile bei der 
Feststellung der Zahl der Vollge-
schosse nach § 4 Abs. 3 und 4 un-
berücksichtigt bleiben. 

(3)  Ansprüche aus dem Abgabe-
schuldverhältnis können ganz oder 
teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine 
erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung 
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nach Lage des Einzelfalles unbillig, 
können sie ganz oder zum Teil er-
lassen werden. 
Zinsen sind nach der Abgabenord-
nung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
613, 1977, S. 269) in der jeweils 
gültigen Fassung zu entrichten. 

 
Abschnitt III 

Erstattung der Kosten für  
Grundstücksanschlüsse 

 
§ 12 

Entstehung des 
Erstattungsanspruchs 

 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des 
Grundstückseigentümers für ein Grund-
stück einen weiteren Grundstücksan-
schluss oder für ein Grundstück, für das 
die Beitragspflicht bereits entstanden ist, 
abgeteilte und zu einem Grundstück ver-
selbständigte Teilfläche einen eigenen 
Grundstücksanschluss oder nach dessen 
Beseitigung einen neuen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwas-
seranlage her (zusätzliche Grundstücks-
anschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlichen Grundstücksanschlüsse im 
Freigefälle nach folgenden Einheitsätzen 
zu erstatten: 
Bei der Herstellung und Erneuerung von 
Grundstücksanschlüssen bis zu einer 
Nennweite von DN 150: 
Hausanschlussschacht, einschließlich 
Einbau        
               422,25 EURO 
lfd. Meter Anschlusskanal    196,75 EURO 
 
Befindet sich der Übergabeschacht auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers, 
bemisst sich der laufende Kanal vom Ü-
bergabeschacht bis zum Anschluss an 
den öffentlichen Kanal, wobei der Kanal 
als in der Öffentlichkeitsmitte verlaufend 
angenommen wird. 
Befindet sich der Übergebeschacht im öf-
fentlichen Bereich, bemisst sich der An-
schlusskanal von der am Anschlusskanal 
angrenzenden Grundstücksgrenze bis 
zum Anschluss an den öffentlichen Kanal, 
wobei der Kanal als in der Öffentlichkeits-
mitte verlaufend angenommen wird. 
Bei der Herstellung und Erneuerung von 
Grundstücksanschlüssen größer einer 

Nennweite von DN 150 sind die tatsächli-
chen Kosten zu erstatten. 
(2)  Der Aufwand für die Herstellung 

und Erneuerung einer Druck - 
Hausanschlussleitung ist nach den 
tatsächlichen Kosten zu erstatten. 

(3)  Die Kosten für die Veränderung, 
Abtrennung oder Beseitigung sowie 
Unterhaltung von Grundstücksan-
schlüssen sind nach den tatsächli-
chen Kosten zu erstatten. 

(4) Bei Anschluss eines Hinterlie-
gergrundstückes werden die Kos-
ten gemäß Abs. 1 und 2 zuzüglich 
der Kosten für die Erdarbeiten und 
Rohrverlegung auf dem ersten 
Grundstück berechnet. 

(5)  Die §§ 6, 8, 9, 10 und 11 Abs. 3 
dieser Satzung gelten entspre-
chend. Der Erstattungsanspruch 
entsteht mit der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses.  

(6) Die Grundstücksanschlüsse, ein-
schließlich Übergabeschacht wer-
den grundsätzlich durch die Ge-
meinde hergestellt, erneuert, ver-
ändert, beseitigt und unterhalten.   

 
Abschnitt IV 

Schlussvorschriften 
 

§ 13 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1)  Die Abgabepflichtigen und ihre Ver-

treter haben der Gemeinde bzw. 
dem von ihr Beauftragten jede 
Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung der Ab-
gaben erforderlich ist.   

(2) Die Gemeinde bzw. der von ihr Be-
auftragte können an Ort und Stelle 
ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Aus-
kunft verpflichteten Personen ha-
ben dies zu ermöglichen und in 
dem erforderlichen Umfang zu hel-
fen.   

 
 
 

§ 14 
Anzeigepflicht 

 
(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhält-

nisse am Grundstück ist der Ge-
meinde sowohl  vom Veräußerer 
als auch vom Erwerber innerhalb 
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eines Monats schriftlich anzuzei-
gen.  

(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen, so hat der 
Abgabepflichtige dies unverzüglich 
der Gemeinde schriftlich anzuzei-
gen. Dieselbe Verpflichtung besteht 
für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt 
werden.   

 
§ 15 

Datenverarbeitung 
 

(1)  Zur Feststellung der sich aus die-
ser Satzung ergebenden Abgabe-
pflichten sowie zur Festsetzung 
und Erhebung dieser Abgaben ist 
die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen per-
sonen- und grundstücksbezogenen 
Daten gemäss §§ 9 und 10 DSG-
LSA (Vor- und Zuname der Abga-
bepflichtigen und deren Anschrif-
ten; Grundstücks- und Grundbuch-
bezeichnung) durch die Gemeinde 
zulässig.   

(2)  Die Gemeinde darf die für Zwecke 
der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melde-
rechts bekannt gewordenen perso-
nen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten 
von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegen-
schafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, 
was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
§ 16 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)  Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 
2 Nr. 2 KAG - LSA handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig   
1.  entgegen § 13 Abs. 1 die 

für die Festsetzung und Er-
hebung der Abgaben erfor-
derlichen Auskünfte nicht 
erteilt   

2.  entgegen § 13 Abs. 2 ver-
hindert, dass die Gemeinde 
 bzw. der von ihr Be-
auftragte an Ort und Stelle 

ermitteln kann und dazu er-
forderliche Hilfe verweigert  

3.  entgegen § 14 Abs. 1 den 
Wechsel der Rechtsverhält-
nisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats 
schriftlich anzeigt.   

(2)  Die Ordnungswidrigkeiten können 
mit einer Geldbuße bis zu 10.000 
Euro geahndet werden. 

 
§ 17 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Biere, den 17.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch          (Siegel) 
Amtierende Bürgermeisterin  
Gemeinde Bördeland 
 
Beschluss 15 – 01 / 2008 - Handlungser-
mächtigung zu den laufenden und geplan-
ten Entgeltmaßnahmen in der Gemeinde 
Bördeland 
Der amtierende Gemeinderat (Geschäfts-
führender Ausschuss) der Gemeinde Bör-
deland beschließt, dass die amtierende 
Bürgermeisterin ermächtigt wird, im Inte-
resse der Gemeinde Bördeland mit der 
KOBA und der GESAS zu den in der An-
lage aufgeführten Maßnahmen Verhand-
lungen zu führen und entsprechende Er-
klärungen abzugeben.  
Sie ist berechtigt über den Einsatz von er-
forderlichen Eigenmitteln zu entscheiden. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Anlage: 
Information zu den laufenden und geplan-
ten Entgeltmaßnahmen/ Entgeltvarianten 
in der Gemeinde Bördeland 
 
Maßnahmen   Fertigstellung 
 
1. Laufende Maßnahmen 
- Eickendorf Trauerhalle                Febr. 08 
- Eickendorf Traditionshof              Jan.  08 
- Biere Parkplatz E.-Thälmann-Straße 
März 08 
- Eggersdorf Spielplatz Tränkestraße Febr. 
08 
- Welsleben Außenanlage Kita     Febr. 08 
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- Großmühlingen Weg am Spielplatz März 
08 
 
2. Geplante und genehmigte Maßnahmen 
- Eickendorf Außenanlage Kita März 08 
ohne finanz. Eigenanteil 
- Eickendorf Park- und Stellplatz Nord-
straße März 08 ohne finanz. Eigenanteil 
- Eickendorf Bepflanzung Sportplatz März 
08 ohne finanz. Eigenanteil 
- Großmühlingen Ausbau Kornboden 
März 08 ohne finanz. Eigenanteil 
- Biere Renovierung und Sanierung der 
Horträume Große Straße März 08 Eigen-
anteil ca. 5,0 T€ 
 
3. Beantragte Maßnahmen bisher ohne 
Genehmigung 
 
- Welsleben Pflasterarbeiten in der  
  Magdeburger Straße/ Ecke Dodendorfer 
Weg  
- Welsleben Grabensanierung Fabrikstra-
ße/ Schönebecker Straße – keine 
  Eigenmittel erforderlich 
- Eggersdorf Kinderspielplatz Festwiese – 
Eigenmittel für Spielgeräte erforderlich 
- Eggersdorf Erneuerung/ Sanierung 
Friedhofsmauer – Eigenmittel f. Mat. ca. 
2,5 T€ 
- Kleinmühlingen Sanierung Bushaltestel-
len – Eigenmittel f. Mat. ca. 1,0 T€ 
Die amtierende Bürgermeisterin wird er-
mächtigt im Interesse der Gemeinde Bör-
deland mit der KOBA und der Gesas zu 
den einzelnen Maßnahmen Verhandlun-
gen zu führen und entsprechende Erklä-
rungen abzugeben.  
Sie ist berechtigt über den Einsatz von er-
forderlichen Eigenmitteln zu entscheiden. 
 
 
• Bekanntmachung über die öffentli-

che Auslegung des Entwurfs der 
Bebauungsplanes Nr. 05 „Windpark 
Eggersdorf“, der Gemeinde Eggers-
dorf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der vom Gemeinderat Eggersdorf auf sei-
ner Sitzung vom 27. 12. 2007 gebilligte 
und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 05 „Windpark Eg-
gersdorf“ der Gemeinde Eggersdorf ein-
schließlich Begründung, Umweltbericht 
und Grünordnungsplan in Form des Land-
schaftspflegerischen Begleitplanes sowie 

der vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen dazu, liegen  
 

vom 04.02. bis zum 05.03.2008 
 

im Bauamt der Gemeinde Bördeland mit 
Sitz in 39221 Bördeland/OT Biere, Mag-
deburger Straße 3, Zimmer 203, während 
der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. 
Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann Stellungnahmen zu dem Entwurf 
schriftlich oder während der aufgeführten 
Dienstzeiten zur Niederschrift abgeben.  
 
Dienstzeiten:  
 
Mo  von 07:00 bis 12:00 Uhr  

und    
von 13:00 bis 16:00 Uhr 
 

Di  von 07:00 bis 12:00 Uhr  
und  
von 13:00 bis 18:00 Uhr 
 
 

Mi  von 07:00 bis 12:00 Uhr  
und  
von 13:00 bis 16:00 Uhr 
 

Do  von 07:00 bis 12:00 Uhr  
und  
von 13:00 bis 17:00 Uhr 
 

Fr  von 07:00 bis 11:15 Uhr 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes liegen 
folgende umweltbezogene Informationen 
vor: 
 

- Entwurf des Umweltberichtes und 
des Grünordnungsplanes in Form 
des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes als Bestandteil der Be-
gründung 

- Stellungnahmen aus der frühzeiti-
gen Behördenbeteiligung, insbe-
sondere zu Natur und Landschaft 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den geänderten Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
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Hinweis: Mit Bestandskraft der Einheits-
gemeinde Bördeland vom 29. 12. 2007 ist 
die bisherige selbständige Gemeinde Eg-
gersdorf ein Ortsteil der neuen Gemeinde 
Bördeland. Die Gemeinde Bördeland ist 
damit Rechtsnachfolgerin der bisherigen 
Gemeinde Eggersdorf. 
 
Bördeland, den 25.01.2008 
 
gez. Ines Schlegelmilch         (Siegel) 
Amt. Bürgermeisterin 
 
• Ankündigung der Teileinziehung ei-

ner Straße in der Gemeinde Börde-
land/Ortsteil Biere  

 
Seitens der Gemeinde Bördeland/OT Bie-
re wird beabsichtigt, in der Gemarkung 
Biere (Salzlandkreis, Bundesland Sach-
sen-Anhalt), die in der Flur 2, Flurstück 9 
gelegene Gartenstraße, der bebaute Ab-
schnitt von der Ernst-Thälmann-Straße bis 
zur Einmündung Lilienstraße, teileinzuzie-
hen (in der Karte gelb markiert- die Karte 
ist Bestandteil dieser öffentlichen Be-
kanntmachung).  
Es handelt sich um die Durchführung ei-
nes Teileinziehungsverfahrens zur Be-
schränkung des Durchfahrverkehrs aller 
Kraftfahrzeuge (VKZ 357- Sackgasse, in 
Verbindung mit zwei schwenkbaren Gat-
tersperren). Die Gattersperren können von 
Entsorgungsfahrzeugen der Kreisreini-
gung geöffnet werden.    
Die Gartenstraße ist grundhaft, im Ab-
schnitt zwischen der Ernst-Thälmann-
Straße und dem Wohngebiet (Fußball-
platz) ohne Fußweg ausgebaut und als 
20-Zone ausgeschildert. Dem Teileinzie-
hungsbeschluss liegt ein Antrag der An-
wohner auf Verkehrsberuhigung zu Grun-
de. Sie fürchten um die Sicherheit der 
Fußgänger, im Straßenabschnitt ohne 
Fußweg, weil die Geschwindigkeit von 
sehr vielen Kraftfahrern, bedingt durch den 
geradlinigen Verlauf der Straße, nicht ein-
gehalten wird. 
Die Teileinziehung des im Lageplan ge-
kennzeichneten Bereiches, in Form der 
beidseitigen Anordnung einer Sackgasse, 
ist aus Gründen der Sicherheit und des öf-
fentlichen Wohls durch die VKZ 357 in 
Verbindung mit zwei schwenkbaren Gat-
tersperren erforderlich. 
Der Standort der Gattersperren, als opti-
sche Abgrenzung der Sackgasse, ist im 

Lageplan gekennzeichnet. Sie sollen in 
Höhe des Fußballplatzes, nach der Ein-
mündung zur Reformstraße, aufgestellt 
werden. 
Das Vorhaben der geplanten Teileinzie-
hung wird gemäß § 8 Abs. 4 des Straßen-
gesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA S. 
334) in der derzeit geltenden Fassung 
hiermit bekannt gegeben. 
Der Lageplan mit der zur Teileinziehung 
vorgesehenen Straße ist Bestandteil die-
ser öffentlichen Bekanntmachung und liegt 
während der Dienststunden der Gemeinde 
Bördeland als Verwaltungsbehörde des 
OT Biere in 39221 Bördeland/OT Biere, 
Magdeburger Straße 3, Bereich Ord-
nungsamt, zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus. Die Dienststunden der Gemeinde 
Bördeland sind: 
 
Montag  
07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 
 
Dienstag  
07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 
 
Mittwoch  
07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 
 
Donnerstag  
07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr 
 
Freitag   
07.00 – 11.15 Uhr 
 
Die Unterlagen können vom 01.02.2008 
bis 30.04.2008 in der bezeichneten 
Dienststelle eingesehen werden. Auf der 
Grundlage des § 8 Abs. 4 StrG LSA be-
steht die Möglichkeit, schriftlich oder zur 
Niederschrift während dieser Zeit Einwän-
de gegen die beabsichtigte Teileinziehung 
vorzutragen. Nach Ablauf der Auslegezeit 
von drei Monaten und Anhörung des Ort-
schaftsrates Biere, wird der Gemeinderat 
der Gemeinde Bördeland in seiner öffentli-
cher Sitzung über die vorliegenden Ein-
wände beraten und entscheiden und im 
Anschluss im Amtsblatt die Allgemeinver-
fügung zur Einschränkung mit Rechtsbe-
helfsbelehrung veröffentlichen. 
 
 
gez. Ines Schlegelmilch  
Amtierende Bürgermeisterin  
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• Anlage 3 
 
1. Analyse der Vor- und Nachteile gemäß § 123 GO LSA 
 
Schwerpunkte 
 

Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Verwaltung der 
Gemeinde Bördeland 

Aufgabenwahrnehmung durch einen Eigenbetrieb der Ge-
meinde Bördeland 

organisatorisch 
 
 
 
 
 
 

� Bildung eines neuen Fachgebietes „Schmutzwasserbeseitigung“ 
 

� Struktur:                 Bürgermeister 
                                      

                                         Amtsleiter  
                                    Sachgebietsleiter 
 
       (technischer Bereich)              (Verwaltung, Finanzen) 
                   
                   2 MA                                           2 MA 

Betriebsausschuss 
Bürgermeister = Vorsitzender des BA 

 
Eigenbetrieb 

 
Betriebsleiter 

 
 

Geschäftsbesorgung durch AZV „Saalemündung“ 
 

personal- 
wirtschaftlich 

� Personalaufwuchs von ca. 5 Mitarbeitern, da Geschäftsbesor-
gung aufgrund unterschiedlicher Buchführungsform nicht 
möglich ist. 
 
Der Anstieg der Stellenzahl entspricht ca. 5 % der momentan im 
Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Analog gilt dies natürlich auch 
für die Personalkosten. Das führt zu einer Verfälschung des Ge-
samtbildes.    

Ein Personalbedarf ist nicht erforderlich, 
� da die Stellen vom Geschäftsbesorger vorgehalten werden, 
� die Personalkosten werden im eigenen Wirtschaftsplan in der Posi-

tion Geschäftsbesorgung anteilig ausgewiesen, 
� es erfolgt keine Vermischung mit dem Stellen- und Haushaltsplan 

der Gemeinde. 

mitbestimmungs- 
rechtlich 

� Direkte Einflussnahme auf die Art und Weise der Aufgabenerledi-
gung, auf das Personal und die Mittelverwendung. 

� Einflussnahme muss über den Betriebsausschuss geltend ge-
macht werden. 

wirtschaftlich Durch die nach dem Gesetz geforderte kostendeckende Entgelterhebung und damit Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung sollte sich das 
Ergebnis sowohl im Haushalt der Gemeinde als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes zumindest ausgeglichen darstel-
len. 

 

finanziell � Einnahmen und Ausgaben zu den Leistungen der Aufgabewahr-
nehmung und den Verwaltungskosten werden komplett über den 
Haushalt der Gemeinde abgebildet und bewirtschaftet. 

� Dadurch entsteht ein erheblicher Mehraufwand im Bereich der 
Kämmerei/Kasse (ca. 80.000 Buchungen pro Jahr). 

� Der Haushalt der Gemeinde vergrößert sich in Summe um  
ca. 3 Mio. EURO. 

� Die Höhe der zu übernehmenden Bankschulden würde zu einer 
Schieflage des Haushaltes führen. 

� Die Erfassung sämtlicher Ein- und Ausgänge erfolgt über eine ei-
gene Buchhaltung beim Eigenbetrieb. 

� Die Finanzströme lassen sich durch die separate Haltung transpa-
renter darstellen. 

� Zur Gründung des Eigenbetriebes sollte dieser mit einem Stamm-
kapital ausgestattet werden. Die Höhe des Stammkapitals ist für 
Eigenbetriebe nicht festgelegt. Analog zu den bereits vorhandenen 
Eigenbetrieben könnte es in Höhe von 25.000 € eingebracht wer-
den. Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG LSA wird in diesem Fall jedoch 
darauf verzichtet. 
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haftungsrechtlich Keine Unterschiede. Der Eigenbetrieb ist Sondervermögen der Gemeinde, dieser haftet also auch hier in vollem Umfang. 
 

 

steuerlich Keine Unterschiede. Eine Besteuerung würde nur bei einem „Betrieb gewerblicher Art“ in Frage kommen. 
 

 

 
2. Beachtung des Schrankentrias nach § 116 GO LSA 
 
 
2.1. Erfüllung eines öffentliches Zwecks 

⇒ Ist vorhanden, wenn Leistungen und Lieferungen eines Unternehmens im Aufgabenbereich der Gemeinde liegen und eine im öffentlichen Interesse gebote-
ne Daseinsvorsorge der Einwohner beabsichtigt ist, die dem Gesundheitsschutz dient. 

⇒ Nach § 116 Abs. 2 Satz 1 sind Betätigungen der Gemeinde im Bereich der Abwasserbeseitigung nach § 116 Abs.1 Nr.2 zulässig und dienen einem öffentli-
chen Zweck. 

 
Liegt vor: 
⇒ Die Gemeinde ist Aufgabenträger nach dem Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA). 
⇒ Die Aufgabe ist eine gesetzlich geregelte, hoheitliche und kommunale Pflichtaufgabe. 
 

2.2. Angemessenheit der wirtschaftlichen Betätigung 
⇒ Die wirtschaftliche Betätigung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. 
⇒ Das Unternehmen darf die Gemeinde in ihrer Verwaltungs- und Finanzkraft nicht überfordern. 
⇒ Die Tätigkeit darf nicht unwirtschaftlich sein, da dies der Pflicht der Gemeinde zur sparsamen und wirtschaftlichen Führung ihrer Haushaltsmittel widersprä-

che. 
⇒ Durch die nach dem Gesetz geforderte kostendeckende Entgelterhebung und damit Finanzierung wird die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gefährdet. 
 
 

2.3. Nachweis gemäß § 123 GO LSA 
Siehe: 1. Analyse der Vor- und Nachteile gemäß § 123 GO LSA 
Die Aufgabe nach dem WG LSA stellt für die Gemeinde eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises dar. Pflichtaufgaben und hoheitliche Aufgaben in kos-
tenrechnenden Einrichtungen sollen seitens der Gemeinde vorrangig an einen Eigenbetrieb übertragen werden. Eine andere Unternehmensform kommt somit 
nicht in Frage. 
 

 Fazit 
Die Vorteile liegen eindeutig bei der Aufgabenwahrnehmung durch den Eigenbetrieb. 
⇒ Eigene Planung der Mittel. 
⇒ Eigene Abrechnung sämtlicher Finanzströme. 
⇒ Eigene Stellenplanung. 
⇒ Mehr Transparenz. 
⇒ Keine Vermischung von Personal und Finanzen mit anderen Aufgaben der Gemeinde. 

 


